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Besuchen Sie uns im Internet:
www.handwerk-direkt.de

Unsere E-mail-Adresse:
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Die deutliche Mehrheit für eine Koa-
lition aus CDU/ CSU und FDP hat die
Voraussetzungen, mit reformorientierter
Politik aus der aktuellen Krise zu führen.
Dabei müssen vor allem die mittelständi-
schen Strukturen in der Wirtschaft gestärkt
werden. Sie sorgen aktuell für wirtschaftli-
che und gesellschaftliche Stabilität. In der
Koalitionsvereinbarung müssen Entschei-
dungen sämtliches Wachstum anstoßen,
Beschäftigung kurzfristig sichern und mit-
telfristig aufbauen. 

Priorität haben dabei kurzfristige Korrek-
turen bei den Unternehmenssteuern. Die
den Erhalt von Betrieben gefährdende Sub-
stanzbesteuerung ist zu beseitigen und mit-
telfristig durch eine gestufte Steuerreform
zu regulieren. Gerade der „Mittelstandbug“
bei den Einkommenssteuertarifen ist abzu-
flachen, der vor allem niedrige und mittle-
re Einkommen überproportional trifft.

Wichtig sind auch Reformen bei der Ar-
beitsmarktpolitik, um drohende Beitragsex-

plosionen bei der Arbeitslosenversicherung
zu vermeiden und die Funktionstüchtigkeit
der Bundesagentur für Arbeit zu verbessern.

Ein weiterer Schwerpunkt muss die Bil-
dungspolitik sein. Deutschland braucht ein
grundsätzlich neues, miteinander verbun-
denes Familien- und Bildungskonzept. In
Anlehnung an die Vereinbarungen des Bil-
dungsgipfels 2008 muss die Regierungs-
koalition klare Zielvereinbarungen treffen.
Dazu gehören die Halbierung der Zahl der
Schulabgänger ohne Abschluss und die Hal-
bierung der Zahl der Ausbildungs- und
Studienabbrecher.

Wichtig ist auch die Erarbeitung eines
neuen energiepolitischen Gesamtkonzeptes,
das seit vielen Jahren überfällig ist.

Im Ergebnis muss die neue Politik alles
unterlassen, was Arbeit und Wirtschaft zu-
sätzlich belastet. Das heißt: keine neuen
Steuern und Abgaben, keine zusätzliche
Bürokratie.

Die gegenwärtige Haushaltslage ist eine
gewaltige Bedrohung für unsere Zukunft.
Daher muss die Regierung die enorme
Staatsverschuldung abbauen. Das ist aber
nur zu schaffen, wenn der verfassungsrecht-
lich verankerten Schuldenbremse tatsäch-
lich auch eine strikte Ausgabendisziplin bei
den öffentlichen Finanzen folgt. 

Trotzdem müssen wahrnehmbare Ent-
lastungen für Unternehmen und Arbeit-
nehmer ein mittelfristiges Ziel der neuen
Bundesregierung sein. Ein einfacheres und
gerechteres Steuersystem lässt sich aber
schon vorher umsetzen. Neben Steuer-
erleichterungen brauchen wir auf mittlere
Sicht weiterhin ausgabensenkende Struk-
turreformen in allen Zweigen der Sozial-
versicherung. Die bisherigen Schritte rei-
chen bei weitem nicht aus, um der immen-
sen Herausforderung auch durch den demo-
grafischen Wandel zu begegnen.

Packen wir’s an, ergreifen wir die Chance!

Bert Emundts
Kreishandwerksmeister

Neue Regierung muss mittelständische
Strukturen weiter stärken
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Der Film dauert nur zehn Sekunden.
Und der Sprecher benötigt gerade einmal
acht Wörter, um die Botschaft zu vermit-
teln: „Heimat. Echtes Handwerk. Faire Prei-
se. Fleischerhandwerk – das Original.“ Dazu
gibt es Bilder von glücklichen Kühen, einem
jungen Mitarbeiter in der Wurstküche und
einer bestens gelaunten Kundin an der
Verkaufstheke einer Metzgerei.

Mit seinem TV-Spot, der seit Mitte Au-
gust auf mehreren Fernsehkanälen läuft,
stellt das Fleischerhandwerk erstmals den
handwerklichen Charakter des Berufes in
den Vordergrund der Werbung. Mit dieser
Aussage soll nicht nur der Verbraucher für
die Vorteile des Einkaufs im Fleischer-Fach-
geschäft sensibilisiert werden. Gleichzeitig
setzt sich das Handwerk damit auch gegen-
über Mitbewerbern ab, die verstärkt mit
handwerklich erscheinenden Produktbe-
zeichnungen, Werbetexten und Bildern auf
Kundenfang gehen. Dagegen stellt die Wer-
bung des Fleischerhandwerks regionale
Kreisläufe und persönliche Kundenbezie-
hungen, handwerkliche Vielfalt und Qua-
lität sowie ein attraktives Preis-Leistungs-
verhältnis bei handwerklich hergestellten
Produkten.

Dieter Himperich wird die Kampagne
sehr recht sein. Die Lage im Fleischerhand-
werk der Region sei durchwachsen, sagt der
Obermeister der Fleischer-Innung Bergi-
sches Land. Die Betriebe hätten es schwer,

die nötigen Erträge zu erwirtschaften. Ein
Grund: immer härtere Konkurrenz. Die
großen Supermarkt-Ketten drücken die
Preise für Lebensmittel, um so Kunden in
ihre Geschäfte zu locken. Das beste Beispiel
sei die Milch. „So wird es mit Fleisch und
Wurst auch permanent gemacht“, erläutert
Himperich. Darunter leide das Fleischer-
handwerk, das zwar mit den Discount-Prei-
sen nicht mithalten könne, gleichwohl aber
durch die Billig-Strategie des Wettbewerbs
unter Druck gerate. Der Obermeister schil-

dert ein besonders krasses Beispiel: Vor eini-
ger Zeit bot ein Discounter australisches
Lammfleisch für etwa vier Euro pro Kilo an.
Für ein in der Region aufgewachsenes
Lamm hingegen werden je Kilo fast sieben
Euro fällig – im Einkauf!

Insgesamt haben sich die deutschen Flei-
scher-Fachgeschäfte im Jahr 2008 auf einem
geschrumpften Markt behaupten können.

9

w e i t e r  n äc h st e  S e i t e » » »

Fleischer-Innung: Situation der Betriebe ist durchwachsen

Die Stärken der Metzger: Regionaler Einkauf
und Qualität, die es nur im Handwerk gibt
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Ein durchschnittlicher Betrieb des Fleischer-
handwerks konnte ein Umsatzplus von
knapp 1,7 Prozent erwirtschaften. Das
reichte in vielen Fällen jedoch nicht aus, um
die im ersten Halbjahr drastisch gestiege-
nen Schlachtvieh- und Rohstoffpreise aus-
zugleichen. Unter diesen Voraussetzungen
konnte sich die Ertragssituation der Flei-
scher-Fachgeschäfte nicht verbessern. Im
Jahresdurchschnitt erzielte ein mittelgroßes
Unternehmen in der Umsatzgröße zwischen
500.000 und 750.000 Euro ein Betriebser-
gebnis von 12,8 Prozent. Das bedeutete eine

Steigerung von lediglich 0,3 Prozent gegen-
über dem Vorjahreswert. Der Materialein-
satz stieg im selben Zeitraum von 44,9 auf
45,8 Prozent an. Der Personalkostenblock
wuchs im selben Zeitraum ebenfalls um
rund 1,5 Prozentpunkte. Die Ertragsein-
bußen im Verlauf des Jahres konnten somit
auch durch um 3,8 Prozent gestiegene Ver-
kaufspreise nicht abgefedert werden.

In dieser Situation muss das Fleischer-
handwerk etwas Besonderes bieten. Auf der
einen Seite stehen artgerechte Tierhaltung

bei Landwirten in der Region sowie tradi-
tionelle, in den Fleischerfamilien oft seit
Generationen weitergegebene Rezepte, auf
der anderen Seite sind die modernen Ar-
beitsweisen mit Hilfe neuer Technik. „Da-
zwischen müssen wir einen Korridor fin-
den“, meint Dieter Himperich. Er verweist
darauf, dass man die Produkte des Fleischer-
handwerks nicht mit denen aus der Massen-
tierhaltung vergleichen könne: „Es ist ein
Unterschied, ob ich das Stück Fleisch zu
schätzen weiß, weil es von einem Tier
stammt, das einmal gelebt hat – oder ob es
für mich nur eine Angebotsware darstellt,
zu der ich keinen Bezug habe.“ Ganz abge-
sehen davon, dass das Fleisch beim Metzger
durch die artgerechte Haltung das Wasser
besser binde und letztlich auch besser
schmecke.

„Im Handwerk bekommt der Kunde
eine Qualität, die es nur im Handwerk
gibt“, betont Himperich. Damit sprechen
die Fleischer Menschen an, die sich bewusst
ernähren wollen, noch oft selbst kochen,
dabei auf Regionalität achten und bereit
sind, dafür einen etwas höheren Preis zu
bezahlen.
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Heutzutage sehen Fleische-
reien so aus wie früher die Fein-
kostläden. Auch die Produktpa-
lette hat sich völlig geändert und
erweitert. Früher beschränkte
sich das Sortiment in der Metz-
gerei auf Wurst und Fleisch.
Käse, Eier, Nudeln, Geschenk-
artikel, frische Salate gab es wo-
anders. Party-Service auch, wenn
überhaupt. Dieter Himperich

bringt es auf den Punkt: „Wenn
wir heute noch die gleichen Ar-
tikel hätten wie vor 25 Jahren,
hätten wir vielleicht noch ein
Drittel unseres Umsatzes.“ 

Wie sehr sich das Fleischer-
handwerk gewandelt hat, wird
auch deutlich, wenn man sich
die Absatzwege und Serviceleis-
tungen ansieht: Inzwischen be-
treiben rund 86 Prozent aller
Fleischer-Fachbetriebe einen
Party- und Plattenservice und
drei Viertel haben einen Imbiss
mit eigenem Verzehrbereich oder
Stehtischen. Alleine diese bei-
den Dienstleistungen machen
im Schnitt fast 20 Prozent des

Umsatzes im Betrieb aus. Mit
rund 67 Prozent des Umsatzes
liegt der Schwerpunkt allerdings
noch immer im Thekenverkauf
in den Stammgeschäften und Fi-
lialen. Etwa zwölf Prozent des
Branchenumsatzes werden durch
Lieferungen an den Lebensmit-
teleinzelhandel, an Großver-
braucher und Kollegen erwirt-
schaftet.

Das große Plus des Fleischer-
handwerks ist das Vertrauen, das
die Kunden ihrem Metzger ent-
gegenbringen. Das haben sich
die Betriebe zum Teil über Ge-
nerationen hinweg erarbeitet –
durch sorgfältige Auswahl und
hochwertige Verarbeitung des
Fleischs fernab aller Skandale.
Dieter Himperich: „Wir sitzen
nicht irgendwo, sondern sind an
unseren Standorten verwurzelt
und für den Kunden greifbar.
Wenn ich etwas verkaufen wür-
de, was nicht in Ordnung ist,
würde sich das sehr schnell he-
rumsprechen. Deshalb müssen

9

weiter nächste Seite »»»
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wir jeden Tag unsere beste Leistung brin-
gen.“ Diese Verantwortung dem Kunden
gegenüber drückt sich auch auf andere
Weise aus: Immer mehr Menschen reagie-
ren allergisch auf bestimmte Stoffe. Deshalb
ist es wichtig, dass der Kunde einen kom-
petenten Ansprechpartner hat, der erklären
kann, was in der Wurst ist und was nicht.

Zur Vertrauensbildung beigetragen hat
auch die f-Marke, die in ganz Deutschland
ein Symbol für Qualität und die Leistungs-
fähigkeit des Fleischerhandwerks ist. In der
Öffentlichkeit besitzt das Signet nicht nur
einen hohen Bekanntheitsgrad, sondern ge-
nießt auch eine große Akzeptanz. Vor al-
lem steht die f-Marke als „Einkaufswegwei-

ser“ für Frische und Service aus Meister-
hand.

Tiefgreifende Strukturveränderungen
erlebten die Nahrungsmittelmärkte in den
vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Da-
von war auch das Fleischerhandwerk betrof-
fen. So ist die Zahl der eigenständigen Un-
ternehmen in den letzten 20 Jahren nach-
haltig zurückgegangen. Gleichzeitig wuchs
der Trend zur Filialisierung. Heute gibt es
einschließlich Filialen knapp 30.000 flei-
scherhandwerkliche Betriebe in Deutsch-
land. Begünstigt wird die Filialisierung auch
durch gesetzliche Bestimmungen: Wer eine
Filiale eröffnen will, benötigt die europäi-
sche Hygienezulassung. Die wiederum kos-
tet zwischen 10.000 und 40.000 Euro – zu-
sätzliche Filialen tragen dazu bei, dass sich
die Investition schneller amortisiert.

Fleischermeister müssen heute auch die
Kennzahlen ihres Betriebs im Griff haben.
Früher war das vergleichsweise einfach, wie
Dieter Himperich lächelnd berichtet: „Da
sagten meine Eltern zur Angestellten:
,Zeichne mal schnell andere Preise aus, vor

65 Mitglieder in der
Fleischer-Innung

65 Betriebe gehören der Fleischer-Innung
Bergisches Land an. Die Mitglieder beschäfti-
gen 528 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
46 Auszubildende. Sie erwirtschaften einen Umsatz
von 42,9 Millionen Euro.

Deutschlandweit hat sich die durchschnittliche Beschäftigten-
zahl pro Betrieb in den vergangenen Jahren auf ca. zehn Mitarbeiter
verdoppelt. Insgesamt arbeiten in Deutschland rund 160.000
Menschen im Fleischerhandwerk. Mehr als 17.000 junge Leute
absolvieren hier ihre Ausbildung zum Fleischer bzw. zur Fleischerei-
Fachverkäuferin.
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dem Schaufenster steht die
Verkäuferin eines Kollegen!’“
Mit dieser Art der Kalkulation
dürfte ein Betriebsinhaber heute
nicht mehr weit kommen. Fast
alle Kollegen in der Fleischer-
Innung Bergisches Land hätten
die betriebswirtschaftliche Un-
ternehmensführung als Aufgabe
angenommen, sagt Himperich.

Die fusionierte Innung sieht
der Obermeister auf einem gu-
ten Weg des Zusammenwach-
sens. Viele Kollegen lernten sich
kennen, indem sie gemeinsame
Einkaufsmöglichkeiten nutzten.
Die Innung leistet Hilfestellung
in den fachlichen Bereichen. Das
reicht von der Hygieneschulung
über Kalkulations- und Kochse-
minare bis zu Verkaufstrainings,
Steuerseminaren und Erste-Hil-
fe-Schulungen.

Ganz wichtig sei die Innung
auch als Gesprächspartner für die
Überwachungsbehörden wie Ve-
terinärämter oder Finanzämter.
Da habe sie eine andere Ge-
sprächsebene als der einzelne Be-
trieb.

Das große Innungsgebiet zwin-
ge den vergleichsweise jungen
Vorstand geradezu, ein attrakti-
ves Programm für die Betriebe
zusammenzustellen, meint Him-
perich. „Einige Mitglieder müs-
sen 50 Kilometer weit fahren,
um zur Innungsversammlung zu
kommen – das machen sie doch
nur, wenn es sich für sie lohnt.“
Der Obermeister wünscht sich,
dass sich möglichst viele Kolle-
gen an der Innungsarbeit beteili-
gen: „Die Innung ist ein offenes
System, das von den Ideen und
Beiträgen ihrer Mitglieder lebt.“

9

Täglich frisch:
regionale Wurstspezialitäten
Salzwiesen-Lammfleisch

Internationale Feinkost:
Wurstspezialitäten aus Italien & Spanien
Französisches Freilandgeflügel
Iberico Schweinefleisch aus Spanien
US-Beef aus Colorado

Rösrath
Hans-Böckler-Straße 1-3
Telefon 0 22 05/90 83 50

Kürten
Wipperfürther Str. 400
Telefon 0 22 68/91 51 80

Bergisch Gladbach
De-Gasperistraße 1
Telefon 0 22 02/93 64 20

Hilden
Walder Str. 99
Telefon 0 21 03/8 84 66

Öffnungszeiten: Montag – Samstag 8.00 Uhr - 20.00 Uhr

Zur Person:

Obermeister
Dieter Himperich
Seit zehn Jahren engagiert sich Dieter
Himperich als Obermeister der Flei-
scher-Innung. Er stammt aus Bensberg,
wo er einen Betrieb mit 26 Mitarbeitern
in der vierten Generation führt – und
die nächste Generation „steht in den
Puschen“, so der 55-Jährige. Himperich
ist verheiratet und hat drei erwachsene
Kinder. Entspannung sucht und findet
der Fleischermeister bei seinem Hobby,
dem Angeln.
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Durch die Novellierung der Energieein-
sparverordnung (und der Heizkostenver-
ordnung) werden die Beschlüsse der Bun-
desregierung zum Integrierten Energie- und
Klimaprogramm (IEKP) im Gebäude-
bereich umgesetzt.

Die Bundesregierung hat am 18. Juni
2008 die Änderung der Energieeinsparver-
ordnung beschlossen. Am 6. März 2009 hat
der Bundesrat mit einigen Änderungen zu-
gestimmt, die am 18. März 2009 von der
Bundesregierung angenommen wurden.
Am 1. Oktober 2009 tritt die Änderung
der Energieeinsparverordnung in Kraft. 

Ziel der novellierten Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) ist es, den Energiebedarf
für Heizung und Warmwasser im Gebäude-
bereich um etwa 30 Prozent zu senken. In
einem weiteren Schritt sollen laut Integrier-
tem Energie- und Klimaprogramm (IEKP)
ab 2012 die energetischen Anforderungen
nochmals um bis zu 30 Prozent erhöht wer-
den.

Die Änderungen der EnEV 2009 im
Überblick:
» Neubauten: Die Obergrenze für den
zulässigen Jahres-Primärenergiebedarf wird
um durchschnittlich 30 Prozent verschärft.
» Neubauten: Die energetischen Anfor-
derungen an die Wärmedämmung der Ge-
bäudehülle werden um durchschnittlich 15
Prozent erhöht, das heißt, die Wärmedäm-
mung der Gebäudehülle muss durchschnitt-
lich 15 Prozent mehr leisten als bisher.
» Altbau-Modernisierung: Bei der Mo-
dernisierung von Altbauten mit größeren
baulichen Änderungen an der Gebäudehül-
le werden die energetischen Bauteilanfor-
derungen um durchschnittlich 30 Prozent
verschärft (z. B. Erneuerung der Fassade,
der Fenster, des Dachs). 
Alternativ kann der Bauherr sich dafür ent-
scheiden, auf das 1,4fache Neubau-Niveau
zu sanieren. Dies betrifft die Anforderun-
gen an den Jahres-Primärenergiebedarf und
an die Wärmedämmung der Gebäudehülle.
» Die Anforderungen an die Dämmung
oberster nicht begehbarer Geschoss-
decken (Dachböden) werden verschärft.

Oberste begehbare Geschossdecken müs-
sen bis Ende 2011 eine Wärmedämmung
erhalten. In beiden Fällen genügt aber auch
eine Dämmung des Daches. 
Beibehalten wurde die Freistellung der Ei-
gentümer von Ein- und Zweifamilienhäu-
sern, wenn der Eigentümer am 1.2.2002 in
dem Haus gewohnt hat. Die Nachrüst-
pflichten sind von dem späteren Erwerber
des Hauses innerhalb von zwei Jahren nach
Eigentümerwechsel zu erfüllen.
» Für Klimaanlagen, die die Feuchtigkeit
der Raumluft verändern sollen, wird eine
Pflicht zum Nachrüsten von Einrichtungen
zur automatischen Regelung der Be- und
Entfeuchtung vorgesehen.
» Nachtstromspeicherheizungen, die älter
als 30 Jahre alt sind, sollen in größeren Ge-
bäuden außer Betrieb genommen werden
und durch effizientere Heizungen ersetzt wer-
den. Dies betrifft Wohngebäude mit min-
destens sechs Wohneinheiten und Nicht-
wohngebäude mit mehr als 500 Quadrat-
metern Nutzfläche. Die Pflicht zur Außer-
betriebnahme soll stufenweise zum 1. Ja-
nuar 2020 einsetzen. 

Es besteht keine Pflicht, wenn das Ge-
bäude das Anforderungsniveau der Wärme-
schutzverordnung 1995 erfüllt, der Aus-
tausch unwirtschaftlich wäre oder öffent-
lich-rechtliche Vorschriften den Einsatz von
elektrischen Speicherheizsystemen vor-
schreiben (z. B. Festsetzungen in Bebau-
ungsplänen).
» Maßnahmen zum Vollzug der Verord-
nung werden verstärkt: Bestimmte Prüfun-

gen werden dem Bezirksschornsteinfeger-
meister übertragen und Nachweise bei der
Durchführung bestimmter Arbeiten im
Gebäudebestand – so genannte Unterneh-
mererklärungen – eingeführt. Außerdem
werden einheitliche Bußgeldvorschriften
bei Verstößen gegen zentrale Vorschriften
der EnEV eingeführt. Verstöße gegen be-
stimmte Neu- und Altbauanforderungen
der EnEV und die Bereitstellung und Ver-
wendung falscher Daten beim Energieaus-
weis werden als Ordnungswidrigkeit geahn-
det. 

Hinweis: Übergangsregelung: § 28 der
EnEV 2009 regelt, dass für Vorhaben, wel-
che die Errichtung, Änderung, die Erwei-
terung oder den Ausbau von Gebäuden zum
Gegenstand haben, die Verordnung anzu-
wenden ist, die zum Zeitpunkt der Bauan-
tragstellung oder der Bauanzeige gegolten
hat. Bei „kenntnisgabepflichtigen“ Bauvor-
haben gilt die zum Zeitpunkt der Kennt-
nisgabe geltende Verordnung. Bei sonsti-
gen Bauvorhaben, die zum Zeitpunkt des
Baubeginns geltende Verordnung.

Die aktuelle Ausgabe der EnEV 2009
steht zum download auf unserer Internet-
seite: www.handwerk-direkt.de, zur Verfü-
gung (ausschließlich im internen Bereich).
Die wesentlichsten Erneuerungen sind
drucktechnisch hervorgehoben. Sobald offi-
zielle Merkblätter und weitere Informatio-
nen vorliegen, werden diese ebenfalls im
internen Bereich bereitgestellt.

EnEV 2009 seit dem 1. Oktober 2009 in Kraft

Neue Energieeinsparverordnung gilt
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Präqualifikation ist eine im Vorfeld einer
Auftragsvergabe unabhängige Prüfung der
Fachkunde, der Zuverlässigkeit und der
Leistungsfähigkeit eines Betriebes gemäß
der in § 8 (2) VOB/A definierten Anforde-
rungen. Eingeführt wurde das Präqualifi-
kationssystem für Bauvergaben bereits im
Jahr 2006. Hintergrund war, dass das Bun-
desministerium für Verkehr, Bau und Woh-
nungswesen und das Bundesministerium
für Wirtschaft und Arbeit die Vergabe von
öffentlichen Bauaufträgen erleichtern und
dementsprechend eine Reduzierung der
Kosten bei den am Bau Beteiligten und die
Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen
in der Bauwirtschaft erreichen wollte.

Aktuell sieht es auf Bundesebene so aus,
dass nach einem Erlass des Bundesministe-
riums für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung vom 17. Januar 2008, Betriebe, die an

freihändigen und beschränkten Vergabe-
verfahren für Bauten im Auftrag des Bundes
teilnehmen wollen, ab dem 1. Oktober 2008
präqualifiziert sein müssen. Betriebe ohne
Präqualifikation werden nicht mehr berück-
sichtigt. Auf Landesebene, insbesondere in
Nordrhein-Westfalen, sieht es ganz ähnlich
aus. Hier werden seit dem 1. April 2009
nur solche Betriebe vom Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen vorran-
gig berücksichtigt, die sich in die Liste der
präqualifizierten Betriebe haben eintragen
lassen. Gleiches könnte auf kommunaler
Ebene Einzug halten. 

Demzufolge wird eine Präqualifikation
zunehmend wichtiger. Dabei gestaltet sich
der formelle Weg zur Präqualifikation so,
dass der einzelne Betrieb einen Antrag auf
Präqualifikation bei einer der sog. Präqua-
lifikationsstellen stellen muss. Nach Erhalt

der Unterlagen prüft die zuständige Stelle
diese samt Eignungsnachweis des Baube-
triebes für den jeweils individuell beantrag-
ten Leistungsbereich innerhalb einer Frist
von sechs Wochen. Bei positiver Entschei-
dung wird der Betrieb für den/die beantrag-
ten Leistungsbereich(e) in eine Datenbank
aufgenommen, die online geführt wird und
von Berechtigten einsehbar ist. Verantwort-
lich für diese Datenbank ist der Verein für
die Präqualifikation von Baubetrieben
(www.pq-verein.de). Zudem erhält der Be-
trieb ein Zertifikat. Wird der Antrag von
der Präqualifikationstelle mangels Erfüllung
der erforderlichen Voraussetzungen abge-
lehnt, kann sich der Betrieb zur Wehr set-
zen und die Entscheidung vom Beschwer-
deausschuss überprüfen lassen. 

Präqualifikation von Betrieben:
Anforderungen und Perspektiven

w e i t e r  n äc h st e  S e i t e » » »
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Folgende Voraussetzungen müssen allesamt
von dem Antrag stellenden Betrieb erfüllt
werden:
» Kein anhängiges Insolvenzverfahren
» Keine Liquidation des Betriebes 
» Keine schwere Verfehlung, die die Zu-

verlässigkeit des Betriebes in Frage stellt 
» Keine Eintragung des Betriebes im Ge-

werbezentralregister gemäß § 150 GewO
wegen Verstoßes gegen das SchwarzArbG,
AÜG oder AEntG

» Keine Eintragung im Landeskorrup-
tionsregister 

» Ordnungsgemäße Abführung von Steu-
ern, Abgaben, SV-Beiträgen und ggf.
SoKa-Beiträgen

» Einhaltung des gesetzlichen Mindest-
lohnes

» Vereinbarung von Nachunternehmer-
klauseln mit der Verpflichtung:
1. der Nachunternehmer ist auch prä-

qualifiziert oder er besitzt Nachweise,
die die Erfüllung der Präqualifikations-
voraussetzungen belegen können

2. Mitteilung an den öffentlichen Auf-
traggeber bzgl. des Einsatzes eines
Nachunternehmers 

3. Mitteilung des Namens und der Präqua-
lifikationslistennummer des Nachun-
ternehmers bzw. bei fehlender Präqua-
lifikation Vorlage sämtlicher Eignungs-
nachweise des Nachunternehmers 

» Ordnungsgemäße Abführung der BG-
Beiträge

» Ordnungsgemäße Anmeldung des Be-
triebes und Eintragung im Berufsregister

» Angabe des Geschäftsumsatzes der letz-
ten 3 Jahre samt Bestätigung durch einen
Steuerberater

» Vorlage von 3 Referenzen für jeden Leis-
tungsbereich aus den letzten 3 Jahren
mit Bestätigung der auftragsgemäßen
Ausführung der erbrachten Leistung 

» Angabe der Zahlung an die in den letz-
ten 3 Geschäftsjahren durchschnittlich
beschäftigten Arbeitsnehmer gegliedert
nach Lohngruppen und ausgewiesenem
technischem Personal.

Sicherlich ist dies eine lange Liste an
Voraussetzungen. Hinzu kommt, dass die
Präqualifikation mit Kosten verbunden ist,
die sich aus einem Grundbetrag und aus
dem Jahresbeitrag für den Leistungsbereich
zusammensetzen. Jedoch muss man bei all
diesen Forderungen berücksichtigen, welchen
großen Vorteil die Präqualifikation bietet und
wie erforderlich diese ist. Denn gerade Be-
triebe, die sich um öffentliche Aufträge be-
mühen, werden in Zukunft keine andere
Möglichkeit haben als sich präqualifizieren
zu lassen, um diese Aufträge zu bekommen.

Der Vorteil des Präqualifikationsverfah-
rens liegt klar auf der Hand. Die Teilnahme
an öffentlichen Ausschreibungsverfahren
wird wesentlich vereinfacht. Es müssen
nicht mehr einzeln die Unterlagen bei jedem
Bauvorhaben eingereicht werden. Vielmehr
gibt der Betrieb bei der öffentlichen Stelle
seine Präqualifikationsnr. an und die zustän-
dige Stelle kann von sich aus auf die in der
Internet-Datenbank hinterlegten Informa-
tionen zugreifen. Bis Anfang Juni 2008
haben sich ca. 500 Betriebe bei einer der
insgesamt sechs Präqualifizierungsstellen
präqualifizieren und in die Internet-Daten-
bank bei dem Verein für die Präqualifikation

von Bauleistungen e.V. eintragen lassen.
Gleichzeitig haben sich 1200 Vergabestellen
bei dem Verein registriert und eine Zugangs-
berechtigung für die Datenbank erhalten.
Die Tendenz ist steigend und man muss
sich fragen, inwieweit in naher Zukunft
auch die private Bauwirtschaft überlegen
wird, die Vergabe von der Eintragung in
der Präqualifikations-Datenbank abhängig
zu machen. Daher wird Präqualifikation
immer wichtiger und ist teilweise schon
zwingend.

Die Kreishandwerkerschaft hat mit dem
Verein für die Präqualifikation von Bauleis-
tungen e.V. eine Kooperationsvereinbarung
dahingehend getroffen, dass Sie die Unter-
lagen für die Präqualifikation direkt im
Hause der Kreishandwerkerschaft abgeben
können, ohne diese extra nach Berlin schi-
cken zu müssen. Wir überprüfen die einge-
reichten Unterlagen auf Vollständigkeit und
leiten diese dann an den Verein weiter. 

Zudem bieten wir Ihnen als Mitglied der
Kreishandwerkerschaft die Präqualifikation
zu vergünstigten Konditionen an und es
wird auf alle in Rechnung gestellten Beträge
noch zusätzlich ein Nachlass gewährt. 

Weitere Informationen finden Sie auch
im internen Teil auf unserer Homepage
www.handwerk-direkt.de in dem Ordner
„Kreishandwerkerschaft“ und dann unter
dem Stichwort „Präqualifikation“. 

Als Ansprechpartner steht Ihnen Herr
Kirch unter (022 02)93 59 33 zur Verfü-
gung.

Wie bereits in den letzten Jahren bietet
die IKK Nordrhein auch in diesem Jahr
wieder ihre speziellen Jahreswechselsemi-
nare an. Sie geben Arbeitgebern einen kom-
primierten Überblick darüber, was sich im
nächsten Jahr für sie ändert.

In 120 Minuten erfahren die Teilnehmer
in komprimierter Form alles, was sie im
nächsten Jahr in der Sozialversicherung wis-
sen müssen. Die Seminare finden in diesem
Jahr am 7. und 8. Dezember, jeweils um
10, 13 und 16 Uhr, in Bergisch Gladbach

im Haus des Handwerks e.V. (Altenberger-
Dom-Str. 200) und am 15. und 16. De-
zember in Gummersbach im Best Western
Victor’s Residenz-Hotel (Brückenstr. 52),
statt. Für Innungsbetriebe ist die Teilnahme
kostenlos.

Geplant sind die folgenden Themen:
» Gesundheitsreform
» Neuerungen im Steuerrecht
» Das neue ELENA Verfahren
» Kurzarbeit gegen die Wirtschaftskrise

» Lohnabrechnungen – was muss 
beachtet werden

» Wichtiges in Kürze

Fragen und Anmeldungen zum Seminar
nimmt Frau Anke Baumgärtner von der
Arbeitgeberbetreuung der IKK Nordrhein
unter der Telefonnummer (01880) 455 -
3143 gern entgegen.

Wir danken der Kreishandwerkerschaft
Bergisches Land für die Unterstützung bei
der Durchführung dieser Seminare!

Die kostenlosen Jahreswechsel-Seminare 2009/2010 der IKK Nordrhein

Kompakt, praxisnah und verständlich
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Auch ein Geschäftsführer kann mal län-
gerfristig krank werden. Der Ehepart-
ner/Lebensgefährte ist dann aber nicht auto-
matisch berechtigt die Unternehmensfüh-
rung zu übernehmen. Daher sollten Sie Vor-
kehrungen treffen – mit genauen Befug-
nissen und wichtigen Unterlagen:

» Bestimmen Sie für Krankheitsfälle eine
Vertretung für die Geschäftsführung. In-
formieren Sie den Betreffenden rechtzeitig
über die Regelung und hinterlegen Sie die
Vollmacht und die notwendigen Unterlagen
bei einer Vertrauensperson, oder an einer
sicheren Stelle im Betrieb.
» Legen Sie fest, welche Befugnisse Ihr Ver-
treter haben soll. Dazu gehören: Geschäfts-
abschlüsse, Absprachen mit Mitarbeitern,
Vereinbarungen mit Kunden / Lieferanten.
» Klären Sie, in welchen Fällen die Vertre-
tung einspringt, ob bei einem kurzen Aus-
fall, während des Urlaubs, bei längerer
Krankheit oder nur im Todesfall?
» Die Unterlagen sollten sie regelmäßig
aktualisieren und für Ihre Vertretung für ei-

nen reibungslosen Ablauf der Geschäfte hin-
terlegen:

» Gesellschafter- und Arbeitsverträge
» Vollmachten
» Auflistung der Passwörter sowie der

PIN-/TAN-Listen
» Übersichten über alle Patente und

Schutzrechte
» Liste der wichtigsten Kreditgeber
» Kurzbeschreibungen der wichtigsten

Projekte / Aufträge 
» aktueller Jahresabschluss und aktuel-

le Gewinn- und Verlustrechnung 
» gültige Finanz- und Investitionsplanung 

» Liste der wichtigsten Kunden und
Lieferanten 

» Kopien von persönlichen und be-
trieblichen Versicherungspolicen 

» Zweitschlüssel für Betriebsräume,
Schränke und Schließfächer.

Hinweis: In diesem Zusammenhang wei-
sen wir auch auf das Seminar: “Generations-
wechsel im Unternehmen”, am 28.10.2009
in unserem Hause hin. Die Kosten dafür
belaufen sich auf 70 € zzgl. gesetzlicher
Mehrwertsteuer, eine Anmeldung ist noch
möglich.

So klappt es auch ohne Chef!
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Elf Mitarbeiter, davon einer
dauerhaft krank: In solchen Fäl-
len gelten Unternehmen noch
als Kleinbetrieb und können das
vereinfachte Kündigungsver-
fahren anwenden.

Die Kleinbetriebsklausel gilt
für Betriebe bis zu zehn Vollzeit-
beschäftigten. In ihnen greift das
Kündigungsschutzgesetz in Tei-
len nicht. Auf dieses Gesetz aber
wollte sich ein gekündigter Ar-
beitnehmer vor dem Landesar-
beitsgericht Köln berufen. Seine
Begründung: Das Arbeitsver-
hältnis zwischen seinem ehema-
ligen Arbeitgeber und einem
erkrankten Kollegen bestehe
noch. Dieser Kollege sei mitzu-
zählen und der Betrieb seines
Arbeitgebers nach dieser Rech-
nung kein Kleinbetrieb. Die
Kündigung des Arbeitnehmers
sei folglich unwirksam.

Das sahen die Richter anders:
Bei der Ermittlung der Beschäf-

tigtenzahl komme es darauf an,
wie viele Mitarbeiter der Betrieb
„im Allgemeinen“ beschäftige.
Zwar zählten in der Regel Ar-
beitnehmer mit einem ruhen-
den Arbeitsverhältnis mit, sofern
für sie keine Ersatzkraft einge-
stellt wurde. Wenn ein Arbeit-
nehmer allerdings so schwer er-
krankt sei, dass er nicht wieder
an seinen Platz zurückkehren
werde, könne der Arbeitgeber
ihn unberücksichtigt lassen. Das
traf im verhandelten Fall zu.
Dass das Arbeitsverhältnis for-
mal noch bestehe, spiele keine
Rolle. 

Hinweis: Beachten Sie, dass es
sich tatsächlich um eine schwe-
re Erkrankung handeln muss
und dass, wenn eine Ersatzkraft
eingestellt wurde, diese voll mit-
zählt.

Landesarbeitsgericht Köln,
Urteil vom 22. Mai 2009,

Az. 4 Sa 1024/08
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Der beste Platz für Ihre Anzeige.
Kontakt: Ralf Thielen 02183/417-829
Image Text Verlagsgesellschaft mbH
Deelener Straße 21-23 · 41569 Rommerskirchen 
Fax 02183/417-797 · ralf.thielen@image-text.de

Dauerkranke zählen nicht
beim Kündigungsschutz

Kündigung bei
Geschäftsunfähigkeit?

Eine Kündigung, die gegen-
über einem wegen Krankheit ge-
schäftsunfähigen Mitarbeiter
ausgesprochen wird, ist unwirk-
sam – auch wenn der Arbeitgeber
nichts von der Erkrankung weiß. 

Ein Arbeitgeber hatte einem
Chemiker gekündigt, der diese
Kündigung auch akzeptiert hat-
te. Nach einem später erstellten
Gutachten war der Mann aller-
dings zu diesem Zeitpunkt we-
gen einer psychischen Erkran-
kung geschäftsunfähig. Sein Be-
treuer hatte zwar zufällig von der
Kündigung erfahren, unternahm
aber zunächst nichts dagegen.
Erst später erhob er die Kündi-

gungsschutzklage. Der Arbeit-
geber machte daraufhin aber gel-
tend, die Klagefrist sei längst ver-
strichen. Mit diesem Argument
konnte er vor Gericht jedoch
nicht gewinnen.

Die Entscheidung der Richter
Einem Geschäftsunfähigen kön-
ne kein Schriftstück rechtlich
wirksam zugestellt werden, ur-
teilten die Richter. Eine korrek-
te Kündigung setze in diesen Fäl-
len stets die bewusste Übergabe
des Schreibens an den Betreuer
des Betroffenen voraus. Klage-
frist habe schon deshalb nicht
begonnen, weil zu keiner Zeit
eine wirksame Kündigung über-
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Die wiederholte Verletzung
der Anzeige- und Nachweis-
pflicht kann eine verhaltensbe-
dingte Kündigung rechtfertigen.
Bevor der Arbeitgeber derartige
Verstöße zum Anlass für eine
Kündigung nehmen kann, muss
er den Arbeitnehmer allerdings
mindestens einmal vergeblich
abgemahnt haben. (LAG Rhein-
land-Pfalz Urteil vom 26.3.2009
– 2 Sa 713/08)

Nach § 5 Abs. 1 EFZG ist der
Arbeitnehmer verpflichtet, dem
Arbeitgeber die Arbeitsunfähig-
keit und deren voraussichtliche
Dauer unverzüglich mitzuteilen
(Anzeigepflicht). Dauert die Ar-
beitsunfähigkeit länger als drei
Kalendertage, hat der Arbeit-
nehmer eine ärztliche Beschei-
nigung über das Bestehen der
Arbeitsunfähigkeit sowie deren
voraussichtliche Dauer spätes-
tens an dem darauffolgenden
Arbeitstag vorzulegen (Nach-
weispflicht).

In dem vom LAG Rhein-
land-Pfalz entschiedenen Fall
hatte die seit Januar 1985 be-
schäftigte Klägerin seit Juli 2007
mehrfach gegen ihre Anzeige-
und Nachweispflichten versto-
ßen. Der beklagte Arbeitgeber
erteilte ihr deshalb im August
2007 und im September 2007
eine Abmahnung sowie im No-
vember 2007 eine „letzte Ab-

mahnung“. Nachdem die Klä-
gerin Anfang 2008 erneut ihre
Pflichten nach § 5 EFZG ver-
letzte, sprach der Arbeitgeber
eine ordentliche Kündigung aus.
Die Klage hiergegen blieb in bei-
den Instanzen erfolglos.

Zusammenfassend hat das
LAG festgestellt, die Klägerin
habe mehrmalige einschlägige Ab-
mahnungen nicht zum Anlass
genommen, ihr Verhalten zu än-
dern. Die Beklagte habe – wie aus
den Abmahnungen ersichtlich –
die Klägerin zum vertragstreuen
Verhalten aufgefordert. Dies sei
nicht gelungen. Die Prognose,
dass die Klägerin auch in Zukunft
ihren Anzeige- und Nachweis-
pflichten nicht nachkommen
wird, sei gerechtfertigt gewesen.

Hinweis: Diese Melde- und
Nachweispflichten gelten auch
bei einer Verlängerung der Krank-
schreibung. Der Arbeitnehmer
ist verpflichtet mitzuteilen, dass
er weiter krankgeschrieben ist
und muss den Krankenschein
erneut am vierten Tag nach der
Verlängerung vorlegen.

Dies gilt auch für Krank-
schreibungen, die über den
sechswöchigen Entgeltfortzah-
lungszeitraum hinausgehen. Die
Melde- und Nachweispflicht
bleibt während der gesamten
Krankheit bestehen.

Auch wer krank ist
hat Pflichten

geben worden sei. Daher sei es
auch unerheblich, wann der Be-
treuer des Mitarbeiters zufällig von
dem Schriftstück erfahren habe
(Landesarbeitsgerichts Rhein-
land-Pfalz, Az.: 6 Sa 55/09).

Hinweis:Diese Entscheidung ist
völlig verfehlt. Der Arbeitgeber
wird trotz Unkenntnis von der
Geschäftsunfähigkeit an die Ein-
haltung der Formalien gebunden,

während der Betreuer trotz Kennt-
nis der Kündigung nicht gegen
diese innerhalb der Klagefrist vor-
gehen muss. Hier wird anschei-
nend mit zweierlei Maß gemes-
sen. Eine Handlungsempfehlung,
wie dieses Problem umgangen
werden soll gibt es nicht. Man kann
in einem gleichgelagerten Fall nur
hoffen, dass andere Gerichte die
Interessen der Arbeitgeber ge-
rechter berücksichtigen.
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Am Mittwoch, den
4. November 2009 um

9.30 Uhr in das Restaurant
„Küchenmeisterei“ im 

Schloss Lüntenbeck,
42327 Wuppertal

Kriege gewinnen Sie nur
mit Stärken
So punkten Sie mit Ihrer Per-
sönlichkeit.

Bescheidenheit zeichnet
Frauen aus. Dazu im Gegensatz
heißt es: Tue Gutes und sprich
darüber!

Sie erfahren und lernen, wo
Ihre bisher vielleicht versteckten
Stärken sind und welcher Klei-
nigkeiten es nur bedarf, Ihre Per-
sönlichkeit hervorzuheben. Ge-

hen Sie aus diesem Tag gestärkt
heraus mit dem Wissen: Selbst-
bewusstsein heißt, sich seiner
bewusst sein.

Themenschwerpunkte:
» Was hat es mit dem Selbst-

bewusstsein auf sich?
» Was macht die „gestande-

ne“ Persönlichkeit aus?
» Ihre Kriege gewinnen Sie

nur mit Stärken
» Geliebt und respektiert

werden – widerspricht sich
das?

» Sie kennen Ihre Schwä-
chen, aber kennen Sie auch
Ihre Stärken?

» So setzen Sie sich charmant
aber souverän durch

» Emotionale Intelligenz für
den Arbeitsalltag

» Emotionale Intelligenz –
mehr als nur ein Schlagwort

» So setzen Sie die emotiona-
le Intelligenz in Ihrem
Arbeitsalltag um

Sie haben Fragen dazu? Ailyn
Westkämper-Ziegan hilft Ihnen
gern weiter!
(01 51-12 21 65 18)

F

So werden Sie im Internet gefunden!

Fließtextanzeige
(sechsmalige aufeinanderfolgende Schaltung Voraussetzung)

Firma:

Name:

Straße: PLZ/Ort:

Telefon: Unterschrift:

Bankverbindung Kto: BLZ:

Bank:
Rubrik: *Preise pro Erscheinungstermin und zzgl. Mehrwertsteuer

Mit Hilfe unserer neuen Rubrik Online-Br@nchenführer, die ab der nächsten Ausgabe des FORUMs fester Bestandteil
des Magazins wird, wird Ihr Internetauftritt gefunden! Lassen Sie Ihre www-Adresse mit einer kurzen Werbebotschaft
hier eintragen.
Die Kosten betragen pro Ausgabe lediglich 9,50 €* für 2 Zeilen, für jede weitere Zeile zahlen Sie 4,50 €*, jeweils zzgl. MwSt.

Damit es schnell geht, faxen Sie einfach diese Couponanzeige ausgefüllt an unsere Faxnummer:
Image Text Verlags Gesellschaft mbH, 02183 417797 oder rufen Sie uns einfach an Telefon 02183 334.

s Ja, wir möchten ab sofort folgenden Text veröffentlichen (max. 30 Zeichen je Zeile):
(Telefon-, Faxnummer sowie E-Mail-Adressen werden nicht aufgenommen)

Erscheinung in Forum Bergisches Land im Sonderteil „Online-Br@nchenführer“ Schaltung soll erfolgen:
9.50 € (2 Zeilen), jede weitere Zeile 4,50 € s 6 x s 12 x (5 % Rabatt) s 18 x (10 % Rabatt)

Elektro-Handwerk
» Meissner Elektro GmbH

www.elektro-meissner.de

» Elektro Jagieniak
www.jagieniak.de

» Döpper GmbH
www.doepper-gmbh.de

Bau- und Ausbau-Handwerk
» A. Otto & Sohn GmbH & Co. KG

www.ottobau.de

» Tip Top Tor
www.tiptoptor.de

» Dachdeckerei Hans Spiegel
www.dachdeckerei-spiegel.deOn

lin
e-

M
@

rk
tp

la
tz

IKK Nordrhein lädt alle UFH-Mitglieder – und die, die es noch werden wollen – ein

Einladung zum IKK Gesundheitstag
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Als Arbeitgeber müssen Sie sich von ih-
ren Mitarbeitern herabsetzende und belei-
digende Sprüche über Vorgesetzte nicht ge-
fallen lassen. Jedoch gilt: Erst abmahnen,
dann entlassen. 

Dass eine Kündigung in solchen Fällen
nicht angemessen ist, machte das Landes-
arbeitsgericht Schleswig-Holstein im Fall
einer Mitarbeiterin deutlich, die sich wie-
derholt beleidigend über ihren Vorgesetzten
geäußert hatte. Deren Schmähungen waren
über eine Praktikantin bis zur Geschäftslei-

tung vorgedrungen. Eine Kollegin berich-
tete von weiteren herabsetzenden Bemer-
kungen aus dem Munde derselben Frau.
Die Mitarbeiterin bestritt die Vorwürfe, je-
doch sprach der Arbeitgeber eine fristgemä-
ße Kündigung aus. Eine Zusammenarbeit
mit dieser Mitarbeiterin kam für den Vor-
gesetzten nicht in Frage. Hiergegen wand-
te sich die Frau und erhob Klage. 

Das Landesarbeitsgericht Schleswig-
Holstein hat entschieden, dass ein Arbeit-
geber einen Mitarbeiter zwar entlassen kann,

wenn er über seine Vorgesetzten beleidigend
und herabsetzend spreche. Zuvor müsse der
Arbeitnehmer aber abgemahnt werden.

Hinweis: Wenn der Vorgesetzte sich wegen
der Äußerungen jedoch weigert, weiter mit
der Klägerin zusammenzuarbeiten, muss
der Arbeitgeber vor einer Kündigung zu-
nächst versuchen, ein klärendes Gespräch
zwischen beiden herbei zu führen.

Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein:
Urteil vom 21. Juli 2009, Az. 2 Sa 460/08 

Bei Beleidigung erst abmahnen

Ein Arbeitnehmer war über Jahre hinweg
immer wieder verspätet zur Arbeit erschie-
nen. Der Arbeitgeber hatte ihn auch mehr-
fach abgemahnt, dem aber bei einer erneu-
ten Verspätung keine Konsequenzen folgen
lassen. So hatte er beispielsweise eine Abma-
hnung als letztmalige Abmahnung gekenn-
zeichnet, bei der nächsten Verspätung aber
doch nicht gekündigt, sondern „nur“ erneut
abgemahnt. Irgendwann folgte dann die
Kündigung. Diese war aber unverhältnis-
mäßig und damit nicht wirksam.

Das Gericht entschied, dass der Andro-
hung „arbeitsrechtlicher Konsequenzen“

Taten folgen müssten. Geschehe dies nicht,
so dürfe der Mitarbeiter darauf vertrauen,
der Arbeitgeber werde auch künftig Milde
walten lassen, heißt es in dem Urteil des Lan-
desarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz. (LAG,
Rheinland-Pfalz, Urteil vom 23.4.2009, 10
Sa 52/09).

Das „Zaudern“ des Arbeitgebers wurde
ihm zum Verhängnis. Das LAG wertete die
Entlassung als unverhältnismäßig. Zwar sei
eine wiederholte Verspätung grundsätzlich
ein Kündigungsgrund. Hier habe der Ar-
beitgeber jedoch zu lange Nachsicht gezeigt.
Hinweis: Haben sich nach Ausspruch der

Abmahnung längere Zeit keine gleichgela-
gerten Vorkommnisse ereignet, kann eine
Abmahnung an Bedeutung verlieren. Denn
wenn sich der Arbeitnehmer vertragsgerecht
verhält, zeigt er ja,  dass er sich die Abmah-
nung zu Herzen genommen hat.

Feste Fristen, ab wann die Abmahnung
Ihre Wirkung verliert, gibt es nicht. Das Bun-
desarbeitsgericht stellt hier auf den Einzelfall
ab. Als Richtschnur kann man aber von 2
– 3 Jahren ausgehen, sofern es keinen wei-
teren ähnlichen Vorfall gegeben hat. Dann
muss die Abmahnung auch aus der Perso-
nalakte entfernt werden.

Freundlichkeit und Nachsicht
werden bestraft
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In einem bestehenden Mietverhältnis
über eine Wohnung kann im Laufe der Zeit
Streit über einen ausreichenden Schall-
schutz entstehen, insbesondere dann, wenn
während der Mietzeit in der Wohnung da-
rüber der Fußbodenbelag ausgetauscht wird
und sich dadurch der Schallschutz gegen-
über dem Zustand bei Anmietung der Woh-
nung verschlechtert.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in ei-
nem so gelagerten Fall entschieden, dass ei-
ne Altbauwohnung in schallschutztechni-
scher Hinsicht keinen Mangel aufweist,
sofern der Trittschallschutz den zurzeit der
Erbauung des Gebäudes geltenden DIN-
Normen entspricht und im Mietvertrag
nichts anderes vereinbart ist. 

In dem zugrundeliegenden Fall war die
Beklagte Mieterin einer Eigentumswoh-
nung der Klägerin. Das Mehrfamilienwohn-
haus wurde um das Jahr 1970 erbaut. Als
die Eigentümer der darüber gelegenen
Wohnung den früher vorhandenen PVC-
Belag durch Bodenfliesen ersetzten, sah die
Beklagte den Schallschutz beeinträchtigt.
Ein Sachverständiger bestätigte zwar Schall-
brücken, stellte allerdings fest, dass die
Trittschall-Anforderungen der im Zeit-
punkt der Errichtung des Gebäudes gelten-
den DIN 4109 in der Fassung von 1962,

nicht aber diejenigen der in der Fassung
von 1989 eingehalten waren.

Die Beklagte minderte deshalb die Miete
um monatlich 30 Prozent der Nettomiete
und behielt weitere 20 Prozent zurück. Mit
ihrer Klage machte die Klägerin Zahlung
der rückständigen Mietbeträge und Ersatz
der Kosten des selbständigen Beweisverfah-
rens geltend. 

Nach der Entscheidung des BGH konn-
te die Klägerin von der Beklagten den vol-
len Mietpreis verlangen, weil die vermiete-
te Wohnung nicht mit einem Mangel behaf-
tet war, so dass weder die Miete gemäß
§ 536 Abs. 1 BGB gemindert ist noch der
Beklagten ein Zurückbehaltungsrecht an
der Miete zustand.

Vertragliche Abreden über Art und
Umfang des Trittschallschutzes der vermie-
teten Wohnung oder über deren Lärmfrei-
heit im Allgemeinen waren von den Parteien
im vorliegenden Fall nicht getroffen wor-
den. Fehlen ausdrückliche Abreden zur Be-
schaffenheit der Mietsache, so ist die Ein-
haltung der maßgeblichen technischen Nor-
men geschuldet. Dabei ist nach der Ver-
kehrsanschauung grundsätzlich der bei der
Errichtung des Gebäudes geltende Maßstab
anzulegen. Danach genügt die Wohnung

der Beklagten den gebotenen schallschutz-
technischen Standards.

Zwar kann der Mieter erwarten, dass
Lärmschutzmaßnahmen getroffen werden,
die den Anforderungen der zur Zeit des
Umbaus geltenden DIN-Normen genügen,
wenn der Vermieter selbst bauliche Verän-
derungen vornimmt, die zu Lärmimmissio-
nen führen können. Allerdings handelte es
sich hier um einen bloßen Austausch des
Fußbodenbelags in der Oberwohnung. In
einem solchen Fall konnte die Beklagte
nicht erwarten, dass die Maßnahme so
durchgeführt wird, dass der Trittschall-
schutz anschließend den höheren Anforde-
rungen der zur Zeit des Austauschs gelten-
den DIN-Normen genügt.

Der Mieter kann, sofern nicht etwas an-
deres vereinbart ist, auch nicht erwarten, dass
Veränderungen des Fußbodenbelags in der
Wohnung über ihm unterbleiben, wenn da-
durch die schallschutztechnische Situation
zwar verschlechtert wird, der Trittschall-
schutz aber – wie hier – auch nach der Ver-
änderung den technischen Normen genügt,
die bei Errichtung des Gebäudes galten und
deren Einhaltung vom Vermieter geschul-
det ist.

BGH 17.6.2009, VIII ZR 131/08

DIN-Normen zum Erbauungszeitpunkt sind maßgeblich

Mietrecht und Trittschallschutz
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Der beste Platz für Ihre Anzeige.
Kontakt: Ralf Thielen 02183/417-829
Image Text Verlagsgesellschaft mbH
Deelener Straße 21-23 · 41569 Rommerskirchen 
Fax 02183/417-797 · ralf.thielen@image-text.de

Der E-CHECK ist das anerkannte Prüf-
siegel der Elektrofachbetriebe für elek-
trische Installationen und Geräte. Er
dokumentiert deren ordnungsgemä-
ßen Zustand und ermöglicht die Er-
kennung von Gefahren, bevor ein
Schaden entstehen kann.

Professionelle Arbeit und uneinge-
schränkte Kompetenz sind die Voraus-
setzung dafür, dass der hohe Sicher-
heits- und Qualitätsanspruch des E-
CHECK eingehalten werden können.

Schließlich geht es darum, teuren Elek-
troschäden vorzubeugen und Leben zu
schützen. Um dies zu gewährleisten, wird
der E-CHECK nur von extra hierfür ge-
schulten Innungsfachbetrieben durchge-
führt. Nur wer zusätzliche Qualifikationen
anhand von Praxisseminaren erworben hat,
darf den E-CHECK anbieten und sich E-
CHECK Fachbetrieb nennen. Schon hier
zeigt sich, dass die Bedeutung des E-
CHECK weit über die Abzeichnung des
Prüfprotokolls hinausgeht. Die E-CHECK
Prüfung ist Basis für eine ganze Reihe von

Verbesserungen zu Hause und im Betrieb,
die durch den intelligenten Einsatz von
neuen elektrischen Anlagen und Geräten
realisiert werden können.

Es geht darum, Energie zu sparen und
gleichzeitig die Sicherheit und den Komfort
zu erhöhen. Nur der geschulte Fachmann
kann aus diesem komplexen Zusammenspiel
verschiedener Systeme eine individuelle
Lösung für jeden Kunden erarbeiten. Mittler-
weile ist ein Drittel aller Innungsfachbetrie-
be zum Anbieten des E-CHECK berechtigt.

Nur vom Fachbetrieb

Der E-CHECK vom Elektrofachbetrieb.
Ihr Mehr an Sicherheit.
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Der beste Platz für Ihre Anzeige.
Kontakt: Ralf Thielen 02183/417-829
Image Text Verlagsgesellschaft mbH
Deelener Straße 21-23 · 41569 Rommerskirchen 
Fax 02183/417-797 · ralf.thielen@image-text.de
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Erstmals orientiert sich die Festlegung
der Kfz-Steuer auch am CO2-Ausstoß des
Fahrzeugs. Die Änderung betrifft Pkw mit
Erstzulassung ab 1. Juli 2009.

Für alle ab Stichtag 1. Juli 2009 erstmals
zugelassenen Pkw wird neben dem Motor-
Hubraum nun auch der CO2-Wert zur
Steuerberechnung herangezogen. Die Neu-
besteuerung gilt für alle Fahrzeuge, die als
Pkw eingestuft sind.  

Berechnung der neuen Kfz-Steuer 
Die Steuer setzt sich aus zwei Komponenten
zusammen: 
» Die vorrangige ökologische Komponen-
te bestimmt sich nach dem von den Zulas-
sungsbehörden festgestellten CO2 (Kohlen-
dioxid)-Wert des Fahrzeugs. Ein Teil des
CO2-Wertes bleibt steuerfrei (Sockelbetrag).
Soweit ein Pkw diesen einhält oder unter-
schreitet, fällt für den CO2-Ausstoß keine
Kraftfahrzeugsteuer an. Bei Erstzulassung
bis zum 31. Dezember 2011 beträgt dieser
Freibetrag 120 g/km. Jedes Gramm CO2

pro Kilometer, das darüber hinausgeht, wird
linear mit 2 Euro besteuert, dies gilt für

Benzin- wie Dieselmotoren. Der Wert wird
zukünftig schrittweise verschärft, ab Erst-
zulassung 1. Januar 2012 auf 110 g/km, ab
1. Januar 2014 auf 95 g/km.  
» Hinzu kommt ein hubraumbezogener
Sockelbetrag mit 2 Euro je angefangene 
100 cm3 für Pkw mit Benzinmotor, und
9,50 Euro je angefangene 100 cm3 für Pkw
mit Dieselmotor.

Hinweis: Den CO2-Wert des Fahrzeugs
kann man der Zulassungsbescheinigung 
Teil 1 im Feld „V.7“ entnehmen. Hubraum
und Antriebsart findet man dort in den
Feldern „P.1 und P.3“. 

Besonderheiten für Diesel-Pkw 
Bei Diesel-Pkw ohne Partikelfilter wird be-
fristet bis 31. März 2011 weiterhin ein Ma-
lus von 1,20 Euro je 100 cm3 Hubraum er-
hoben, damit gilt die Rechtslage wie bisher.

Diesel-Pkw, die die Abgasstufe Euro 6
erreichen, erhalten eine befristete Steuer-
befreiung im Wert von 150 Euro, wenn sie
in der Zeit vom 1. Juli 2009 bis zum 31. De-
zember 2013 erstmals zugelassen werden.
Diese Steuerbefreiung wird aus europarecht-
lichen Gründen aber erst ab dem 1. Januar
2011 gewährt. 

Ansprechpartner 
Zeitgleich mit der Neuregelung der Kfz-
Steuer zum 1. Juli 2009 geht die Ertrags-
und Verwaltungskompetenz für diese Steuer
verfassungsrechtlich von den Ländern auf
den Bund über. Ansprechpartner für kraft-
fahrzeugsteuerliche Fragen bleibt aber nach
wie vor das örtlich zuständige Finanzamt.
Ansprechpartner für die mit der Kfz-Steuer
zusammenhängenden verkehrsrechtlichen
Fragen sind nach wie vor die örtlich zustän-
digen Zulassungsbehörden.

Kraftfahrzeugsteuer – Neues Gesetz

Der BGH hat diesem Verfahren einen
Riegel vorgeschoben: Wer einen Gebraucht-
wagenkauf rückabwickelt, muss Nutzungs-
entschädigung zahlen. Anders sieht es bei
einem Warenaustausch aus (BGH, Urteil
v. 16.9.2009, VIII ZR 243/08).

36.000 km mehr standen auf dem Tacho
des Pkws, als sein Eigentümer mit ihm beim
Gebrauchtwagenhändler vorfuhr und we-
gen mehrerer Defekte den Rücktritt vom
Kaufvertrag erklärte. Der Händler nahm
den Wagen zurück, er war jedoch nicht be-
reit, den vollständigen Kaufpreis an den
Käufer zurück zu überweisen.

Er zog davon den Wert der zwischen-
zeitlichen Laufleistung des Wagens ab.
Damit war der Käufer nicht einverstanden
und klagte.

Der BGH entschied: Der ehemalige
Käufer muss sich die Nutzungsvorteile auf
den Kaufpreis anrechnen lassen. Er muss
also Nutzungswertersatz zahlen.

Einen Verstoß gegen die in der Euro-
päischen Verbrauchsgüterkauf-Richtlinie
aufgestellten Grundsätze sahen die Richter
nicht. Der EuGH hatte Anfang 2008 einen
Nutzungsersatz abgelehnt, dabei ging es
jedoch nicht um den Rücktritt vom Vertrag,
sondern um eine Ersatzlieferung, also einen
Warenumtausch. Eine Quelle-Kundin hatte
über ein Jahr einen defekten Backofen ge-
nutzt und dann den Umtausch vom Versand-
haus verlangt. Quelle verlangte 70 € für die
Nutzung des Herdes. Der EuGH lehnte in
diesem Fall einen Nutzungswertersatz ab
(Quelle-Entscheidung: Entscheidung des
EuGH v. 17. April 2008, Rs. C-404/06).

Diese Grundsätze sind aber nicht auf die
komplette Rückabwicklung eines Kaufs an-
wendbar. Der EuGH habe die Quelle-Ent-
scheidung damals ausdrücklich auf den Wa-
renumtausch beschränkt, argumentierten
die BGH-Richter. Sie beriefen sich auch auf
die Begründung zur Richtlinie 1999/44/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 25. Mai 1999, der eine Berücksichti-
gung der Benutzung der vertragswidrigen
Ware bei einer Vertragsauflösung ausdrück-
lich gestattet. 

Hinweis: Anders ist es wiederum beim In-
ternethandel. Nach einer aktuellen Entschei-
dung des EuGH muss bei einem Widerruf
nur dann Nutzungsersatz geleistet werden,
wenn der Kunde die Ware über die übliche
Testnutzungen hinaus abgenutzt hat (EuGH,
Urteil v. 3.9.2009, C-489/07).

Kaufen – nutzen – zurückgeben –
Geld zurück erhalten?
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Stellen Sie sich als Inhaber
einer Werkstatt vor, ein Kunde
kommt mit seinem Fahrzeug zu
Ihnen und möchte dieses „um-
gehend“ repariert bekommen
und sagt Ihnen gleichzeitig, dass
wenn das nicht möglich ist, er
eine andere Werkstatt aufsuchen
werde. Sie sagen zu, müssen je-
doch erst noch an anderen Fahr-
zeugen arbeiten. Nach einiger
Zeit kommt nun der Auftrag-
geber und lässt das Fahrzeug von
einem Dritten reparieren und
nimmt Sie in Anspruch. 

Eine ähnliche Konstellation
wurde nun vom Bundesgerichts-
hof entschieden.

Im Dezember 2005 erwarb
der Käufer von der Beklagten

einen gebrauchten Pkw Merce-
des SL 230 Pagode, Baujahr
1966, zum Kaufpreis von
34.900,00 €. Im Frühjahr 2006
beanstandete der Käufer gegen-
über der Beklagten Mängel am
Motor des Fahrzeugs. Er forder-
te die Beklagte auf, diese Mängel
„umgehend“ zu beseitigen, sonst
werde er eine andere Werkstatt
mit der Behebung der Mängel
beauftragen. Darauf erklärte ein
Mitarbeiter der Beklagten, dass
er sich um die Angelegenheit
kümmern und umgehend Mit-
teilung machen werde. Nach-
dem sich die Beklagte in der
Folgezeit nicht wieder bei dem
Käufer gemeldet und er an-
schließend vergeblich versucht
hatte, die Beklagte telefonisch
zu erreichen, beauftragte er am

7. April 2006 ein anderes Un-
ternehmen mit der Beseitigung
der behaupteten Mängel am
Motor des Fahrzeugs. Nach
Durchführung der Arbeiten
zahlte er den Rechnungsbetrag
in Höhe von 2.194,09 € und
forderte die Beklagte vergeblich
zur Erstattung des Betrages auf. 

Der Kläger, an den der Käu-
fer seine Schadensersatzansprü-
che abgetreten hat, macht diese
mit der Klage geltend. Das
Amtsgericht hat die Klage abge-
wiesen. Das Landgericht hat die
dagegen gerichtete Berufung des
Klägers mit der Begründung zu-
rückgewiesen, es fehle an der
nach § 281 BGB erforderlichen
Fristsetzung zur Nacherfüllung.
Die Revision des Klägers hatte
Erfolg.

Nach § 281 Abs. 1 Satz 1
BGB kann der Käufer wegen
eines behebbaren Mangels der
Kaufsache Schadensersatz statt
der Leistung regelmäßig nur
dann verlangen, wenn er dem
Verkäufer zuvor erfolglos eine
angemessene Frist zur Leistung
oder Nacherfüllung gesetzt hat.
Der Bundesgerichtshof hat ent-
schieden, dass es für die erforder-
liche Fristsetzung ausreicht,
wenn der Käufer den Verkäufer

auffordert, den Mangel „umge-
hend“ zu beseitigen. Die Angabe
eines bestimmten (End-) Ter-
mins oder Zeitraums ist für die
Bestimmung einer angemesse-
nen Frist nicht erforderlich. Eine
Frist ist ein bestimmter oder be-
stimmbarer Zeitraum. Mit der
Aufforderung zur umgehenden
Nacherfüllung wird eine zeitli-
che Grenze gesetzt, die aufgrund
der jeweiligen Umstände des
Einzelfalls bestimmbar ist. 

Hinweis: Bitte beachten Sie den
Zweck der Fristsetzung. Dem
Auftragnehmer, d.h. hier der
Werkstatt soll vor Augen geführt
werden, dass er die Leistung
nicht zu einem beliebigen Zeit-
punkt erbringen kann, sondern
dass hierfür eine zeitliche Grenze
besteht. Durch das Verlangen
„umgehende“ Beseitigung wird
diesem Erfordernis hinreichend
Genüge getan. 

Bundesgerichtshof, Urteil vom
12. August 2009 – VIII ZR

254/08 –

F

Aufforderung zur „umgehenden“
Mangelbeseitigung: Schadensersatz

 Forum Bergisches Land 5-09  09.10.2009  13:31 Uhr  Seite 24



9 FORUM 5/2009

25Termine Namen + Nachrichten Recht + Ausbildung Handwerksforum Editorial

Eine Fachfirma muss Scha-
densersatz zahlen, wenn sie bei
der Grundüberholung eines Mo-
tors die über die anerkannten
Regeln der Technik hinausge-
henden Sicherheitsanforderun-
gen in den Wartungsvorschrif-
ten eines Herstellers nicht beach-
tet. Das gilt auch dann, wenn ihr
die entsprechenden Wartungs-
vorschriften nicht zugänglich
waren (BGH Urteil vom
23.7.2009 Az.: VII ZR 164/08). 

Der BGH hat entschieden,
dass eine Fachfirma ihre Leis-
tungspflichten jedenfalls dann
verletzt, wenn sie bei der Grund-
überholung die in den War-
tungsvorschriften des Herstellers
aufgestellten Sicherheitsanfor-
derungen nicht befolgt. Dies
gelte auch, wenn diese Anforde-
rungen über die Erfordernisse
hinausgehen, die nach den aner-
kannten Regeln der Technik zu
erfüllen sind. Der Unternehmer
dürfe in einem solchen Fall nicht
eigenmächtig entscheiden, ob
das bei einer von den Herstel-
lervorschriften abweichenden
Ausführung der Arbeiten beste-
hende Risiko eingegangen wer-
den soll. Eine solche Entschei-
dung stehe nach entsprechender
Aufklärung über dieses Risiko
allein dem Besteller zu, befan-
den die Richter.

Führe der Unternehmer die
Grundüberholung eigenmäch-
tig abweichend von den Herstel-
lervorschriften aus, liege darin eine
Verletzung seiner Leistungspflich-
ten. Verwirkliche sich dann das
Risiko, das durch Beachtung der
Wartungsvorschriften vermieden
werden sollte, sei der Unterneh-
mer grundsätzlich schadensersatz-
pflichtig. Dass ihm die Wartungs-
vorschriften nicht zugänglich
waren, könne ihn nicht entlasten.
Der Fall wäre allerdings anders

zu beurteilen gewesen, wenn die
Firma den Auftraggeber über
diesen Umstand und das sich da-
raus ergebende Risiko aufgeklärt
hätte, stellten die Richter klar.
Hinweis: Dieses Urteil zeigt ein-
mal mehr, dass es für einen Fach-

betrieb gefährlich ist von den
Vorgaben der Hersteller abzu-
weichen. Existieren Anweisun-
gen des Herstellers, so sind diese
zu befolgen, andernfalls nehmen
die Gerichte eine mangelhafte
Arbeit des Betriebes an. Falls von

Nichtbeachtung von Wartungsvorschriften des Herstellers

Reparaturwerkstatt haftet
diesen Vorgaben abgewichen
werden soll, auch wenn dies der
ausdrückliche Wunsch des Kun-
den ist, ist immer ein Hinweis
(schriftlich) erforderlich, der den
Kunden auch über die mögli-
chen Risiken aufklärt.
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Wer auf seiner Website im Impressum
die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
auslässt, kann abgemahnt werden (Ober-
landesgericht Hamm Urteil vom 2. April
2009, Az. 4 U 213/08). 

Das gilt für Internetseiten von gewerb-
lichen Verkäufern, entschied das Oberlan-
desgericht Hamm. Die Beklagte hatte es
versäumt, im Impressum ihres Web-Ange-
bots, die gemäß § 5 des Telemediengesetzes
erforderliche Umsatzsteuer-Identifikations-

nummer (Ust-ID) und die Pflichtangaben
zum Handelsregister zu vermerken. 

In der Vorinstanz hatte das Landgericht
Münster das Fehlen dieser Angaben als Ba-
gatelle gehalten. Die Richter in Hamm hiel-
ten das allerdings nicht für eine Lappalie.
Die Information diene der eindeutigen
Identifikation des Unternehmens. Die Re-
gelung sei ein wesentlicher Teil der verbrau-
cherschützenden europäischen Richtlinie
über unlautere Geschäftspraktiken.

Die Annahme, diese Angabe sei vor allem
für den Fiskus von Interesse, sei zwar berech-
tigt. Dennoch dürfe sich das Gericht „nicht
erheben und abweichend von den europa-
rechtlichen Vorgaben nunmehr aus eigener
Machtvollkommenheit entscheiden“, heißt
es in dem Urteil.
Hinweis: Überprüfen Sie daher das Im-
pressum ihrer Internetseite auf Vollständig-
keit. Informationen dazu erhalten Sie im
internen Teil unserer Internetseite oder bei
den Juristen unserer Rechtsabteilung.

Impressum ohne Umsatzsteuer-
nummer abmahnfähig
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Der beste Platz für Ihre Anzeige.
Kontakt: Ralf Thielen 02183/417-829
Image Text Verlagsgesellschaft mbH
Deelener Straße 21-23 · 41569 Rommerskirchen 
Fax 02183/417-797 · ralf.thielen@image-text.de

Die Ausübung eines Gewer-
bes in einer zu Wohnzwecken
vermieteten Wohnung kann ei-
ne Pflichtverletzung darstellen,
die eine Kündigung des Mietver-
hältnisses rechtfertigt. Dies gilt
zumindest dann, wenn der Mie-
ter für seine geschäftliche Tätig-
keit Mitarbeiter in der angemie-
teten Wohnung beschäftigt.
(Bundesgerichtshof, Urteil vom
14.7.2009 Az.: VIII ZR 165/08). 

Der BGH hat entschieden,
dass der Vermieter einer Woh-
nung geschäftliche Aktivitäten
seines Mieters freiberuflicher
oder gewerblicher Art, die nach
außen hin in Erscheinung tre-
ten, mangels entsprechender
Vereinbarung – auch ohne aus-
drücklichen Vorbehalt – nicht
in der Wohnung dulden muss.
Der Vermieter könne allerdings
im Einzelfall nach Treu und
Glauben verpflichtet sein, eine
Erlaubnis zu einer teilgewerbli-
chen Nutzung zu erteilen. Das
gelte vor allem dann, wenn es
sich nach Art und Umfang um
eine Tätigkeit handele, von der
auch bei einem etwaigen Publi-
kumsverkehr keine weitergehen-
den Einwirkungen auf die Miet-
sache oder die Mitmieter ausgin-

gen als bei einer üblichen Woh-
nungsnutzung.

Werden für die geschäftliche
Tätigkeit Mitarbeiter des Mieters
in der Wohnung beschäftigt,
komme ein Anspruch auf Ge-
stattung jedoch regelmäßig
nicht in Betracht.

Hinweis: Dieses Urteil bedeu-
tet, dass unauffällige Gewerbe,
oder Büroarbeiten in einer pri-
vat angemieteten Wohnung
durch den Vermieter geduldet
werden müssen, solange dort
kein Publikumsverkehr herrscht,
bzw. dort keine Mitarbeiter be-
schäftigt werden.

Lediglich unauffällige ge-
werbliche Bürotätigkeiten kön-
nen also nicht durch den Ver-
mieter untersagt werden. Der
BGH befürchtet, dass ansons-
ten gerade Existenzgründer um
den Bestand ihres Wohnungs-
mietvertrages fürchten müssten.
Um Streit zu vermeiden sollte je-
doch vorher das Gespräch mit dem
Vermieter gesucht werden.

Gewerbeausübung in Mietwohnung

Wohnungskündigung
kann berechtigt sein
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Seit Frühjahr 2009 sind bun-
desweit rund 40 Beraterinnen
und Berater im Rahmen des Pro-
jektes „Berufsausbildung ohne
Grenzen“ von den Kammern ein-
gesetzt, um insbesondere kleine
und mittelständische Unterneh-
men zu informieren, wie ihre
Auszubildenden und Berufsan-
fänger ausbildungs-beschäfti-
gungsrelevante Erfahrungen im
Ausland erwerben können.

Das neue Programm zielt da-
rauf, in den kommenden Jahren
deutlich mehr junge Menschen
für einen Auslandsaufenthalt zu
motivieren, über die Möglich-
keiten zu informieren und bei
der Organisation zu unterstüt-
zen.

Gegenwärtig absolvieren bun-
desweit nur zwei Prozent aller
Auszubildenden – etwa 30.000
junge Menschen – einen Teil ih-
rer Ausbildung im Ausland.
Gleichzeitig orientieren sich aber
immer mehr Unternehmen auf
internationale Märkte oder ko-
operieren mit weltweit aufgestell-
ten Firmen. Innerhalb von 15
Jahren hat sich die Zahl der ex-

portierenden Handwerksbetrie-
be mehr als verdoppelt.

Auch die Handwerkskammer
zu Köln hat eine Beratungsstelle
für Betriebe und ihre Ausbilde-
rinnen und Ausbilder, für Aus-
zubildende und Lehrerinnen
und Lehrer an Berufsschulen
eingerichtet.

Die Mobilitätsberatung bietet:
» Informationen, um ein mehr-

wöchiges Praktikum wäh-
rend oder nach der Ausbil-
dung im europäischen Aus-
land zu ermöglichen

» Unterstützung bei der Suche
nach einem geeigneten Be-
trieb im europäischen Aus-
land, um ein handwerkliches
Praktikum zu absolvieren

» Planung und Organisation
von Auslandsaufenthalten
sowie entsprechenden Vorbe-
reitungsmaßnahmen

Kontakt:
Handwerkskammer zu Köln
Ulla Becker-Piepjohn
Tel.: 0221 2022 – 470
e-mail: mobilitaet@
hwk-koeln.de

Angebot der Handwerkskammer zu Köln

Auslandsaufenthalte für
Auszubildende und junge

Beschäftigte
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Schülerinnen und Schüler effektiv auf
die Zukunft vorzubereiten, setzt eine sys-
tematische Vernetzung von Schule und
Wirtschaft voraus.

Darum haben sich der Rheinisch-Ber-
gische Kreis, die Agentur für Arbeit Bergisch
Gladbach, die Industrie- und Handelskam-
mer zu Köln, die Kreishandwerkerschaft
Bergisches Land, die Arbeitgeber Köln e.V.
und die Rheinisch-Bergische Wirtschafts-
förderungsgesellschaft zusammengeschlos-
sen mit dem Ziel, in einem ersten Schritt
die Schulen der Sekundarstufe I in ihrem
Aufgabenfeld der Berufsorientierung so zu
unterstützen, dass die Qualität der Ausbil-
dungsreife der Schülerinnen und Schüler
einem Standard entspricht, der jedem aus-
bildungswilligen Jugendlichen einen Aus-
bildungsplatz und jedem ausbildungsberei-
ten Betrieb eine geeignete Bewerberin/einen
geeigneten Bewerber ermöglicht.

Um dieses Ziel zu erreichen, gründen
die beteiligten Akteure eine Initiative, die
sich in den Gesamtprozess des Bildungs-
netzwerkes Rheinisch-Bergischer Kreis ein-
bindet und an dessen Zielsetzung orien-
tiert. Die Kreishandwerkerschaft Bergisches
Land erklärt sich daher als Mitglied der
Steuerungsgruppe bereit, diese Aufgabe
auch in den entsprechenden Gremien des
Bildungsnetzwerkes des Rheinisch-Bergi-
schen Kreises zu übernehmen. Es wird ange-
strebt, ein aufeinander abgestimmtes und
nach gemeinsam definierten Standards fest-
gelegtes Vorgehen einzuhalten. Insbeson-
dere greift die Initiative die Problematik
zwischen Schulabgängern ohne Ausbil-
dungsplatz mit qualifizierter Ausbildungs-
reife und Ausbildungsbetrieben ohne Aus-
bildungskräfte auf. Hintergrund ist oftmals
die mangelnde Vereinbarkeit individueller
Wünsche und Fähigkeiten der Schulabgän-
ger und Schulabgängerinnen mit den unter-

nehmensspezifischen Anforderungen. Hin-
zu kommen mangelnde Kenntnis des brei-
ten Angebots unterschiedlicher Berufs-
bilder. 

Darüber hinaus sind bei einer hohen An-
zahl der Schulabgänger gravierende Ausbil-
dungshemmnisse festzustellen, die neben
mangelnden Bildungsvoraussetzungen ins-
besondere den Bereich der sog. Schlüssel-
qualifikation umfasst. Die Initiative hat sich
zum Ziel gesetzt, dieser Entwicklung ent-
gegenzusteuern. Schülerinnen und Schüler
sollen frühzeitiger und systematischer als
bisher die Belange der Wirtschaft und die
betriebliche Praxis kennenlernen. Dies er-
fordert eine möglichst flächendeckende Ein-
beziehung der Schulen und Lehrerinnen
und Lehrer sowie die Akzeptanz und Mit-
arbeit der Unternehmen in der Region.

Wir sind dabei!

Initiative zu einem koordinierten Über-
gangsmanagement Schule – Beruf 
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Am 4.8.2009 ist das Gesetz zur Bekämp-
fung unerlaubter Telefonwerbung und zur
Verbesserung des Verbraucherschutzes bei
besonderen Vertriebsformen in Kraft getre-
ten. Ziel des Gesetzes ist, Verbraucherinnen
und Verbraucher wirkungsvoll vor uner-
wünschten Werbeanrufen und Kostenfallen
im Internet zu schützen, ohne die Wirt-
schaft mit unpraktikablen Regelungen zu
belasten.

Telefonwerbung gegenüber Verbrau-
chern ohne deren Einwilligung war zwar
auch vorher schon ausdrücklich verboten.
Unseriöse Firmen hatten sich aber zu Lasten
der Verbraucher immer wieder über dieses
Verbot hinweg gesetzt. Deshalb sieht das
Gesetz folgende Verbesserungen für die
Verbraucher vor: 
» Widerrufsrecht bei Dienstleistungen,
§ 312d Abs. 3 BGB: Wenn der Verbraucher
über sein Widerrufsrecht nicht ordnungs-
gemäß belehrt worden ist, kann er Verträge
über Dienstleistungen widerrufen, die er
am Telefon oder im Internet abgeschlossen
hat. Das Widerrufsrecht erlischt erst dann,
wenn der Vertrag von beiden Seiten auf aus-
drücklichen Wunsch des Verbrauchers voll-
ständig erfüllt ist, bevor der Verbraucher
sein Widerrufsrecht ausgeübt hat.

» Widerrufsrecht bei telefonisch geschlos-
senen Verträgen, § 312d Abs. 4 Nr. 3 u. 4
BGB: Auch Verträge am Telefon über die
Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und
Illustrierten sowie über Wett- und Lotterie-
Dienstleistungen können widerrufen wer-
den. Für das Widerrufsrecht kommt es da-
mit nicht mehr darauf an, ob der Werbe-
anruf unerlaubt war. Vielmehr ermöglicht
die Vorschrift den Widerruf, aus welchen
Gründen auch immer. 
» Zustimmungserfordernis für vorzeitige
Leistung, § 312d Abs. 6 BGB:  Widerruft
der Verbraucher den Vertrag über eine
Dienstleistung, muss er die bis dahin vom
Unternehmer erbrachte Leistung nur dann
bezahlen, wenn er vor Vertragsschluss auf
diese Pflicht hingewiesen worden ist und
er dennoch zugestimmt hat, dass die Leis-
tung vor Ende der Widerrufsfrist erbracht
wird. 
» Geldbuße für unerlaubte Telefonwer-
bung, § 20 UWG:  Verstöße gegen das Ver-
bot der unerlaubten Telefonwerbung gegen-
über Verbrauchern können mit einer Geld-
buße bis zu 50.000 € geahndet werden. 
» Einverständniserklärung zu Werbeanru-
fen, § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG: Ein Werbean-
ruf ist nur zulässig, wenn der Angerufene
vorher ausdrücklich erklärt hat, Werbean-

rufe erhalten zu wollen. So wird verhindert,
dass sich Anrufer auf Zustimmungserklä-
rungen berufen, die der Verbraucher in
einem völlig anderen Zusammenhang oder
nachträglich erteilt hat. 
» Verbot der Rufnummernunterdrückung,
§ 102 Abs. 2 u. 3 TKG:  Telefonisch Wer-
bende trifft das Verbot, bei Werbeanrufen
die Rufnummer des Unternehmens zu un-
terdrücken. Bei Verstößen gegen das Verbot
droht eine Geldbuße bis zu 10.000 €.

Wenn der Verbraucher den Vertrag frist-
gerecht widerrufen hat, braucht er ihn nicht
zu erfüllen. Die Widerrufsfrist beträgt ab-
hängig von den Umständen des Einzelfalles
– zwei Wochen oder einen Monat und be-
ginnt nicht, bevor der Verbraucher eine Be-
lehrung über sein Widerrufsrecht in Text-
form (etwa als E-Mail oder per Telefax)
erhalten hat. 

Hinweis: Achtung: Diese Regelungen be-
treffen Handwerker grundsätzlich nur,
wenn Sie als Verbraucher handeln, nicht wenn
sie als Gewerbetreibende auftreten. Aber dann
greifen unter Umständen die Regelungen des
UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wett-
bewerb), die auch im geschäftlichen Bereich
unerwünschte Werbung verbieten.

Besserer Verbraucherschutz bei besonderen Vertriebsformen

Gesetz gegen unerlaubte
Telefonwerbung in Kraft
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Erstmalig in diesem Jahr
veranstaltete die Kreishand-
werkerschaft Bergisches
Land, die Sanitärinnung Ber-
gisches Land und der Ober-
bergische Kreis eine gemein-
same Aktion „Energie für
Oberberg“.

Nach der erfolgreichen Ther-
mografie-Sonderaktion gemein-
sam mit der Volksbank Ober-
berg eG im Frühjahr fanden am
17. September, sowie am 19.
und 20. September 2009 zwei
weitere Veranstaltungen im Gum-
mersbacher Kreishaus statt.
Landrat Jobi führte aus, dass der
Oberbergische Kreis bereit sei,
neue Wege im Bereich der Ener-
gieversorgung zu beschreiten.
Die Energieeinsparung und Nut-
zung alternativer Energien seien
dabei ein wichtiges Thema, mit
denen sich der Kreis mehr und
mehr auseinandersetzen müsse.
Von daher sei er froh, in der
Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land einen verlässlichen
Partner zu haben.

So war der erste Wärmepum-
pentag am 17. September 2009
im Kreishaus eine für den Ver-
braucher wertvolle Veranstal-
tung, welche moderiert wurde
durch den Geschäftsführer der
Kreishandwerkerschaft, Herrn
Marcus Otto.  Referenten waren
hier Herr Dieter Schröder als
ehemaliger Moderator des Wär-
mepumpenmarktplatzes NRW
und Herr Dipl.-Ing. Elmar Zip-
pel von der Firma Vaillant. Am
19. und 20. September 2009
fand dann das Heizungsforum
Bergisches Land im Kreishaus
des Oberbergischen Kreises statt
und eine Woche später mit den
gleichen Ausstellern in der Ge-
schäftsstelle der Kreishandwer-
kerschaft in der Altenberger-
Dom-Straße in Bergisch Glad-
bach.

Hier erhielten die Verbrau-
cher aktuelle Informationen
über Wärmeheizsysteme wie
z. B. Solarenergie, Pelletsanla-
gen, moderne Brennwerttech-
nik, den Einsatz von Sonnen-
energie mit leistungsfähigen
Kollektoren zum Beheizen von
Wohnungen und für die Wasser-
aufbereitung. Hier standen Ex-
perten Rede und Antwort und
gaben Tipps zur Modernisie-
rung, Sanierung und Neu-
erstellung. Die Aufgabe hier ist
auch gewaltig, denn 4 Millionen
Heizungsanlagen in Deutsch-
land sind technisch veraltet und
müssen dringend durch moder-
ne, energiesparende Wärme-
technik ersetzt werden. Jahr für
Jahr kommen weitere 300.000
Heizungen im Gebäudebestand
hinzu, die die maximale Alters-
grenze von 25 Jahren überschrit-
ten haben. Mit den Veranstal-
tungsformaten hat sich das
SHK-Handwerk dieser Heraus-
forderung gestellt, die Effizienz-
steigerung in der Energie- und
Gebäudetechnik zu realisieren.
Eine immer größere Bedeutung
werden hierbei die erneuerbaren
Energien spielen. Das sind die
Solarthermie, die Erdwärme, die
Biomasse und die Fotovoltaik.
Aber auch der nachwachsende
Rohstoff Holz ist hier nicht zu
vernachlässigen. 

Daher fand am 24. Septem-
ber 2009 in der Kreishandwer-
kerschaft gemeinsam mit dem
Rheinisch-Bergischen Kreis eine
Veranstaltung zum „Heizen mit

Die Heizungsforen 2009

Der beste Platz für Ihre Anzeige.
Kontakt: Ralf Thielen 02183/417-829
Image Text Verlagsgesellschaft mbH
Deelener Straße 21-23 · 41569 Rommerskirchen 
Fax 02183/417-797 · ralf.thielen@image-text.de
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Holz“, d.h. der 1. Rheinisch-
Bergische Holzenergietag, statt.
Denn auch das Heizen mit Holz
findet in privaten Haushalten
zunehmendes Interesse. In etwa
20 % der deutschen Haushalte
wird mit Scheitholz, Holzbri-
ketts, Pellets oder Hackschnit-
zeln geheizt. Doch was muss
man bei der Wahl einer Holz-
heizung beachten? Und wie lässt
sich dies günstig finanzieren?
Nach der Eröffnung durch Herrn
Hauptgeschäftsführer Neu als 1.
stellvertretenden Landrat stellte
dann Herr Paul Siemes, Mana-
ger des Holzclusters Bergisches
Land, in seinem Vortrag „Erneu-
erbare Energien und Holzener-
gie“ die Bedeutung, die Mög-
lichkeiten der Bereitstellung und
das Umfeld des Projektes Holz-
cluster Bergisches Land vor. Hier
geht es erstmalig und einmalig
darum, die Interessen der Her-
steller und Verbraucher unter
einen Hut zu bringen und die
Versorgungssicherheit mit Holz
zu gewährleisten. Die Referen-
ten der Kreissparkasse Köln und
der VR Bank stellten dann die

Möglichkeiten der Finanzierung
und Förderung von Heizanlagen
vor. Herr Christian Wette von
der Firma ETA erläuterte dann
die Techniken bei der Verbren-
nung von Hackschnitzeln, Pel-
lets und Stückholz unter dem
Vortragsbegriff „Entdecken Sie
neue Energiequellen“. Mode-
riert wurde die Veranstaltung
von Gerd Wölwer vom Rhei-
nisch-Bergischen Kreis. 

Insgesamt waren diese Ver-
anstaltungen wieder wertvolle
Veranstaltungsformate, welche
im Ergebnis tatsächlich und
messbar auch Investitionen aus-
lösen. Dies hat eine Analyse der
letzten Thermografieaktion mit
dem Rheinisch-Bergischen Kreis
erbracht. Aus den zurückgesand-
ten Fragebögen wurde ersicht-
lich, dass über 90 % der Teilneh-
mer mit den Formaten zufrie-
den waren. Dabei gingen u.a. In-
vestitionen in alle Handwerks-
bereiche wie Fassadendäm-
mung, Dachdämmung, Keller-
bodendämmung, Erneuerung
von Heizungsanlagen und Solar-
anlagen. 

Hier ruht noch eine Menge
Potenzial. Denn eine aktuelle
Emnid-Umfrage ergab, dass
70 % der Bundesbürger der
Überzeugung sind, ihre Heizung
arbeite effizient und sei umwelt-
technisch auf dem neuesten
Stand. Diese Fehleinschätzung
bedeutet verpulverte Energie
und verschenktes Geld. Daher
sind Fachinformationen für den
Verbraucher auf diesem Gebiet
unverzichtbar.
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Menschen und Gebäude vor Blitzschlag
schützen. So fing alles an, vor 150 Jahren.
Im Jahre 1859 gründete Heinrich Berghau-
sen die Firma „Berghausen – Lampen und
lackierte Waren-Fabrik“ in Köln am Mars-
platz 7. Im Jahre 1865 beginnt dann die
Erfolgsgeschichte des Unternehmens mit
einem neuen Angebot „Blitzableiter“. 1880
dann die Herausforderung. Die beiden Tür-
me des Kölner Doms sind fertig gestellt.
Die Blitzableiterfabrik Heinrich Berghausen
installiert den Blitzschutz. So fing alles an,
vor 150 Jahren. Doch die Zeiten ändern sich,
Industrieanlagen, Produktionsanlagen, Ver-
waltungsgebäude mit sensibler Kommuni-
kationstechnik, Krankenhäuser und lebens-
wichtige Medizintechnik, elektronische
Daten, elektronisch gesteuerte Produktions-
abläufe, weltweite Kommunikationsnetze.
In der heutigen Zeit braucht man indivi-
duelle Lösungen und intelligente und inno-
vative Blitzschutzsysteme. 

Zu diesem doch herausragenden Jubilä-
um gratulierten Obermeister Lothar Neu-
halfen und Geschäftsführer Marcus Otto
aus Anlass der Feier zum 150jährigen Be-

triebsjubiläum der Firma am 25.9.2009 im
Bürgerzentrum Steinbreche in Refrath. Sie
überbrachten den Geschäftsführern des
Jubilars, den Herren Reinhold Wagner und
Manfred Weinig, die allerherzlichsten Glück-
wünsche der Elektroinnung Bergisches
Land und der Kreishandwerkerschaft Ber-
gisches Land. Ausgezeichnet wurde die Fir-

ma Blitzableiter-Bau B. Graff & Co.

GmbH zu diesem Anlass auch mit der
Ehrenplakette der Handwerkskammer zu
Köln.

Zu diesem herausragenden Jubiläum
nochmals die aller-
herzlichsten
Glückwün-
sche.

150 Jahre Blitzableiter-Bau
B. Graff & Co. GmbH
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» Alfons Förster 14.12.2006
Wipperfürth, Tischlerinnung

Betriebsjubiläen
150 Jahre
» Blitzableiter-Bau B. Graff & Co. GmbH 25.9.2009

Bergisch Gladbach, Elektroinnung
75 Jahre
» Kruse Haustechnik, Inh. Björn Kruse 1.11.2009

Leverkusen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
50 Jahre
» Bau- und Möbelschreinerei Förster, 3.9.2009

Inh. F.-J. Förster, Wipperfürth, Tischlerinnung
25 Jahre
» Döpper GmbH 20.11.2009

Elektromotoren & Steuerungsbau
Bergisch Gladbach, Elektroinnunng

» Erika Schwarz 28.11.2009
Kürten, Friseurinnung
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» Markus Horwath
Rösrath, Innung für Sanitär- und
Heizungstechnik

» BenCas Fliesen KG
Lindlar, Baugewerksinnung

» Andreas Niemczyk
Kürten, Innung für Sanitär- und
Heizungstechnik

» Hans-Gert Müller
Reichshof, Kraftfahrzeuginnung

» Benjamin Flasche Zimmerei &
Bedachungen GmbH
Lindlar, Baugewerksinnung

» Maik Siegert
Gummersbach, Kraftfahrzeuginnung

» Markus Wenigenrath
Reichshof, Innung für Sanitär- und
Heizungstechnik

» Heinz Platz 9.8.2009 80 Jahre
Ehrenobermeister der Tischlerinnung

» Ralf Vierkötter 1.10.2009 50 Jahre
Vorstandsmitglied der Baugewerksinnung

» Ulrich Lob 2.10.2009 65 Jahre
Obermeister der Bäckerinnung

» Diethelm Mai 11.10.2009 50 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Maler- und Lackiererinnung

» Paul-Robert Altwicker 16.10.2009 70 Jahre
Vorstandsmitglied der Innung für Metalltechnik

Goldene Meisterbriefe
» Hermann-Josef Schüttler 17.11.2009

Leverkusen, Tischlerinnung

» Marika Günther
Wermelskirchen, Friseurinnung

» Malerbetrieb Köhler UG
Wermelskirchen, Maler- und
Lackiererinnung

» Andreas Steier
Radevormwald, Innung für Sanitär-
und Heizungstechnik

» Christoph Macholdt
Wipperfürth, Kraftfahrzeuginnung

» Lars Zieß
Radevormwald, Innung für Sanitär-
und Heizungstechnik

» Peter Dück
Waldbröl, Bäckerinnung

» Dipl.-Ing. Axel Gelhaus
Reichshof, Innung für Sanitär- und
Heizungstechnik

Arbeitnehmerjubiläen
40 Jahre
» Rolf Alberts 1.8.2009

Auto-Schumacher GmbH, Engelskirchen
Kraftfahrzeuginnung

» Bernd Hallanzy 1.8.2009
Auto-Schumacher GmbH, Engelskirchen
Kraftfahrzeuginnung

30 Jahre
» Erich Kopperholdt 12.3.2009

Ceranski GmbH, Bergisch Gladbach
Maler- und Lackiererinnung

25 Jahre
» Jörg Breidenbach 1.8.2009

Auto-Schumacher GmbH, Engelskirchen
Kraftfahrzeuginnung

Neue Innungsmitglieder

Runde Geburtstage

» Moritz Willi Pferdehirt
Hückeswagen, Innung für Sanitär-
und Heizungstechnik

» Heinz & Krumpholz GmbH
Bergneustadt, Dachdeckerinnung

» Bosbach GmbH
Engelskirchen, Innung für Sanitär-
und Heizungstechnik

» Alexander Klinger
Leverkusen, Innung für Sanitär- und
Heizungstechnik

» Rainer Heinze
Morsbach, Innung für Sanitär- und
Heizungstechnik

» Patrick Niessen
Leverkusen, Friseurinnung

» Olaf-Dag Menzel
Bergisch Gladbach, Friseurinnung

» Stephan Müller
Wipperfürth, Friseurinnung

» Hubert Kürten 3.11.2009 60 Jahre
ehem. Lehrlingswart der Bäckerinnung

» Peter Mack 8.11.2009 50 Jahre
Vorstandsmitglied der Dachdeckerinnung

» Herbert Linscheid 14.11.2009 70 Jahre
Ehrenobermeister der Innung für Sanitär- und
Heizungstechnik

» Frank Koch 20.11.2009 40 Jahre
Vorstandsmitglied der Dachdeckerinnung
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89 Jahre und topfit war der älteste Meis-
ter, den die Vorstandsmitglieder Sabine
Broichhaus, Ludwig Blocksiepen und Bernd
Zemke am Samstag, dem 4.9.2009 beim
Treffen der Alt-Meister der Maler- und
Lackiererinnung Bergisches Land in der
„Altenbrücker Mühle“ in Untereschbach
begrüssten. 

Bis in die frühen Abendstunden wurde
bei Kaffee und Kuchen und – dem Führer-
schein zuliebe – vielen Flaschen Wasser an-
geregt und munter erzählt, wobei viele mit-
unter etliche Jahrzehnte zurückliegende
Anekdoten in Erinnerung gebracht wur-
den.  

Den „Jungen“ des Vorstandes wurde auf-
getragen, für das nächste Treffen möglichst
viele Alt-Meister ausfindig zu machen und
einzuladen, denn die Freude, alte Kollegen
wiederzutreffen, war unübersehbar.

Wir werden uns Mühe geben!

9

Am 18. August fand der dies-
jährige Ausflug der Bäcker-Alt-
meister nach Nordenau ins Hoch-
sauerland statt. Viele Bäcker-Alt-
meister sind an diesem Tag mit
Ihren Partnerinnen der Einla-
dung gefolgt. Bei schönen Wet-
ter und guter Laune wurde nach
dem Mittagessen ein Schiefer-
stollen besichtigt sowie im Berg-
gasthof Kahler Asten Kaffee und
Kuchen zu sich genommen. In
gemütlicher Runde wurde sich

an zahlreiche Geschichten erin-
nert. Anschließend blieb noch
Zeit, die wunderschöne Gegend
zu erkundigen, bevor es wieder
Richtung Heimat ging. 

Am 10. Dezember findet die
Weihnachtsfeier mit Musik und
einem Überraschungsgast im
Hause der Kreishandwerker-
schaft statt, zu der wieder viele
Altmeister nebst Partnerinnen
erwartet werden.

Nach genau 27jähriger Tätig-
keit zunächst für die Kreishand-
werkerschaft des Oberbergischen
Kreises und seit dem 1.1.2008
für die Kreishandwerkerschaft
Bergisches Land trat Frau Som-
mer zum 1.9.2009 ihren wohl-
verdienten Ruhestand an.  

Während ihrer langjährigen
Tätigkeit hat sie viele Aufgaben
bei der Kreishandwerkerschaft
des Oberbergischen Kreises wahr-
genommen und war für viele Be-

triebe und Ehrenamtsträger ein
geschätzter Ansprechpartner.
Durch ihre Freundlichkeit und
zuvorkommende Art hat sie sich
bei den Mitgliedsbetrieben ein
großes Ansehen erworben. Bei
den Kollegen galt sie immer als
hilfsbereit und kompetent. 

Vorstand und Geschäftsfüh-
rung wünschen ihr für den ver-
dienten Ruhestand alles Gute,
viel Glück und insbesondere
Gesundheit.

Im Uhrzeigersinn: Siegfried Groh, Werner Reitzig, Bernd Zemke, Ernst Albrecht,
Frau Albrecht, Ludwig Blocksipen, Frau Bachmann, Frau Sollbach, Willi Sollbach,
Werner Giersiefer, Horst Bachmann, Hans Stüsser, Frau Stüsser  

Treffen der Alt-Meister
von Sabine Broichhaus

Fahrt der Bäcker-
Altmeister

Wohlverdienter Ruhestand

Liesel Sommer
verabschiedet
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28.10.2009, 10.00 – 17.00 Uhr
Seminar: Generationswechsel im Unternehmen

29./30.10.2009, 8.30 Uhr
Erste-Hilfe-Kurs im Hause der Innungskrankenkasse Nordrhein,
Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach

29./31.10.2009 Uhr
Innungsfahrt der Maler und Lackiererinnung

2.11.2009, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

3.11.2009, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Baugewerksinnung

3.11.2009, 18.00 Uhr
Sitzung des Prüfungsausschusses der Maler und Lackiererinnung

4.11.2009, 15.00 – 19.00 Uhr
Seminar: Die größten Fehler bei der Übertragung
von privaten und betrieblichen Vermögen

5.11.2009, 8.30 Uhr
Erste-Hilfe-Kurs im Hause der Innungskrankenkasse Nordrhein,
Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach

9.11.2009, 9.00 – 16.30 Uhr
Seminar: Sachkundiger / Koordinator für barrierefreies Bauen 

10.11.2009, 9.00 – 16.30
Seminar: Sachkundiger / Koordinator für barrierefreies Bauen 

12.11.2009, 9.00 – 16.00
Seminar: Geschäftsprozesse – analysieren – gestalten – optimieren

18.11.2009, 15.00 – 19.00
Seminar: Selbstorganisation am Arbeitsplatz – Effizienz im Büro

19.11.2009, 9.00 – 17.00 Uhr
Sachkundeschulung Airbag und Gurtstraffer
im Überbetrieblichen Ausbildungszentrum der Kreishand-
werkerschaft, Bensberger Str. 123, 51469 Bergisch Gladbach 

23.11.2009, 8.30 Uhr
Erste-Hilfe-Kurs

24.11.2009, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung

27.11.2009, 9.00 – 16.30 Uhr
Seminar: Sachkundiger / Koordinator für barrierefreies Bauen 

28.11.2009, 9.00 – 16.30 Uhr
Seminar: Sachkundiger / Koordinator für barrierefreies Bauen 

30.11.2009, 8.00 – 13.000 Uhr
Sachkundelehrgang für Betrieb und Wartung von Abscheideranlagen
Berufsbildungszentrum, Industriestraße 55, 51399 Burscheid

3.12.2009, 8.30 Uhr
Erste-Hilfe-Kurs im Hause der Innungskrankenkasse
Nordrhein, Wilhelm-Breckow-Allee 6,
51643 Gummersbach

4.12.2009, 15.00 Uhr
Innungsversammlung der Maler- 
und Lackiererinnung
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